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A. Budgetbegleitgesetz 2011 (BBG 2011) –
Regierungsvorlage

Die Beratungen für das Budgetbegleitgesetz 2011 (BBG 2011) im Budgetausschuss des Nationalrates
sind für den 9.12.2010 geplant. Die Plenarsitzung des Nationalrates findet vom 20. bis 22.12.2010 statt.
Der Finanzausschuss und das Plenum im Bundesrat sind für den 23.12.2010 vorgesehen. Die Veröffent-
lichung im Bundesgesetzblatt wird aller Voraussicht nach in der letzten Dezemberwoche 2010 erfolgen.

Im Folgenden sind die abgabenrechtlichen Highlights des BBG 2011 mit dem Stand 30.11.2010
zusammengefasst; bis zur endgültigen Beschlussfassung kann es noch zu Änderungen kommen.

1. EINKOMMENSTEUERGESETZ 1988

1.1. Monteurklausel – Nachfolgeregelung (§ 3 Abs 1 Z 10 EStG)

Der VfGH hat mit Erkenntnis vom 30.9.2010, G 29/10 ua, den bisherigen § 3 Abs 1 Z 10 EStG mit Ablauf
des 31.12.2010 als verfassungswidrig aufgehoben. Im Hinblick darauf soll eine nur auf die Jahre 2011
und 2012 befristete Übergangsregelung geschaffen werden: Im Kalenderjahr 2011 sollen 66% der bisher
steuerfreien Einkünfte, im Kalenderjahr 2012 33% der bisher steuerfreien Einkünfte steuerfrei bleiben.

Betriebe iSd Bestimmung sind
• Betriebe und Betriebsstätten eines in der EU, einem EWR-Staat oder der Schweiz ansässigen Arbeit-

gebers, oder
• in der EU, in einem EWR-Staat oder der Schweiz gelegene Betriebsstätten eines in einem Drittstaat

ansässigen Arbeitgebers.

Aufgrund der Definition der begünstigten Bezüge soll sichergestellt werden, dass die Befreiung auf das
Kommunalsteuergesetz und das Familienlastenausgleichsgesetz in den Jahren 2011 und 2012 auch nur
im genannten Ausmaß (66% bzw 33%) durchschlägt.

1.2. Zukunftssicherung (§ 3 Abs 1 Z 15 lit a EStG)

Bislang betrug die für Versicherungsprodukte maßgebliche Frist im Rahmen der Einkommensteuer zehn
Jahre. Diese Frist soll künftig auf 15 Jahre ausgedehnt werden. Analog dazu wird auch in § 27 Abs 5 
Z 3 EStG die Frist auf 15 Jahre erhöht.

Die Änderungen sollen erstmals auf Versicherungsverträge Anwendung finden, die nach dem 31.12.2010
abgeschlossen werden (§ 124b Z 179 EStG).

1.3. Besteuerung von im Betriebsvermögen gehaltenen Wirtschaftsgütern und 
Derivaten iSd § 27 Abs 3 und 4 EStG (§ 6 Z 2 lit a und c, Z 5 zweiter Satz EStG)

Nach dem neuen Konzept der Kapitalbesteuerung sollen die in der Bestimmung des § 27 EStG aufge-
zählten Einkünfte – unabhängig davon, ob sie aus Zinsen oder Substanz stammen – sowohl im betrieb-
lichen als auch im außerbetrieblichen Bereich grundsätzlich mit dem einheitlichen Steuersatz von 25%
besteuert werden (Ausnahmen für Körperschaften gemäß § 7 Abs 3 KStG).
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Werden mehrere, sich in einem Depot befindende Wirtschaftsgüter und Derivate mit derselben Wert-
papierkennnummer in zeitlicher Aufeinanderfolge angeschafft, sind als Anschaffungskosten die gewo-
genen Durchschnittspreise anzusetzen (siehe dazu die Erläuterungen zu § 27a Abs 4 Z 3 EStG).

Eine neu eingefügte Bewertungsvorschrift betrifft Teilwertabschreibungen und Verluste. Werden bei Wirt-
schaftsgütern und Derivaten iSd § 27 Abs 3 und 4 EStG, die dem besonderen Steuersatz von 25% unter-
liegen, Abschreibungen auf den niedrigen Teilwert vorgenommen oder Verluste realisiert, sind diese vor-
rangig mit positiven Einkünften von solchen Wirtschaftsgütern und Derivaten sowie mit Zuschreibungen
derartiger Wirtschaftsgüter zu verrechnen. Ein danach verbleibender Gesamtverlust darf zur Hälfte mit
den anderen betrieblichen Einkünften verrechnet werden und geht auch nur zu 50% in einen allfälligen
Verlustvortrag ein. Eine einkünfteübergreifende Verrechnung zB mit realisierten Wertsteigerungen im
Rahmen der Einkünfte aus Kapitalvermögen findet jedoch nicht statt.

Diese eingeschränkte Verlustverwertungsmöglichkeit gilt nicht für unter § 7 Abs 3 KStG fallende Kör-
perschaften.

Die weitere notwendige Änderung betrifft die Einlagenbewertung. Dem bisherigen Einlagenbewertungs-
konzept für Beteiligungen entsprechend sollen Wirtschaftsgüter und Derivate mit den Anschaffungskos-
ten angesetzt werden, wenn diese niedriger als der Teilwert im Einlagenzeitpunkt sind. Ist der Teilwert im
Einlagenzeitpunkt niedriger als die Anschaffungskosten, ist der niedrigere Teilwert anzusetzen.

Schließlich entfällt auch die bisherige Sonderregelung für Beteiligungen iSd § 31 EStG, weil nach dem
31.12.2010 angeschaffte Anteile an Körperschaften unabhängig von Behaltedauer und Beteiligungs-
ausmaß auch im Privatvermögen ab dem 1.10.2011 steuerhängig sein sollen. Wird eine vor dem 1.1.2010
angeschaffte Beteiligung iSd § 31 EStG ab dem 1.10.2011 eingelegt, ist aufgrund der Übergangsbe-
stimmung des § 124b Z 181 noch § 6 Abs 5 EStG in der bis dahin geltenden Fassung anzuwenden. Sol-
che Einlagen sind grundsätzlich mit dem Teilwert, bei Beteiligungen iSd § 31 EStG entsprechend der neu-
en Rechtslage höchstens mit den Anschaffungskosten anzusetzen.

1.4. Erhöhung der Pendlerpauschalen (§ 16 Abs 1 Z 6 lit b und c EStG)

Die ursprünglich bis Ende 2010 befristeten Pendlerpauschalen sollen unbefristet weiter gelten und ab
1.1.2011 (§ 124b Z 182 EStG) um ca 10% angehoben werden.

einfache Wegstrecke jährlicher Pauschalbetrag

kleines Pendlerpauschale

20 bis 40 km € 696 (bisher € 630)

40 bis 60 km € 1.356 (bisher € 1.242)

über 60 km € 2.016 (bisher € 1.857)

großes Pendlerpauschale

2 bis 20 km € 372 (bisher € 342)

20 bis 40 km € 1.476 (bisher € 1.356)

40 bis 60 km € 2.568 (bisher € 2.361)

über 60 km € 3.672 (bisher € 3.372)
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1.5. Änderungen bei den Sonderausgaben (§ 18 und § 124b Z 183 EStG)

• Wohnraumschaffung und -sanierung (§ 18 Abs 1 Z 3 lit b EStG): Der Entfall der Beschränkung
auf im Inland gelegene Eigenheime bzw Eigentumswohnungen ab der Veranlagung 2011 soll die
Unionsrechtskonformität der Regelung herstellen.
Das Eigenheim oder die Eigentumswohnung muss unmittelbar nach Fertigstellung dem Steuerpflich-
tigen (Inländer/EU/EWR) künftig für einen Zeitraum von zumindest zwei Jahren als Hauptwohnsitz 
(= Mittelpunkt der Lebensinteressen) dienen. Sollte der Steuerpflichtige seinen Hauptwohnsitz nach
Fertigstellung nicht begründen oder vor Ablauf der Frist aus dem Eigenheim oder der Eigentumswoh-
nung weg verlegen, sind in Anspruch genommene Sonderausgaben aus diesem Titel gemäß § 18 
Abs 4 Z 2 lit b EStG nachzuversteuern.
Für Maßnahmen der Wohnraumschaffung, die vor dem 1.1.2011 begonnen worden sind, soll im Inter-
esse des Vertrauensschutzes die bisherige Rechtslage fortgeführt werden.

• Kirchenbeiträge (§ 18 Abs 1 Z 5 EStG): Um eine unionsrechtlich konforme Regelung zu schaffen,
sollen ab der Veranlagung 2011 obligatorische Beiträge an Kirchen und Religionsgesellschaften in
einem Mitgliedstaat der EU oder einem Staat des EWR im Rahmen des Sonderausgabenabzuges
abzugsfähig sein. Voraussetzung dafür soll jedoch sein, dass es sich dabei um jene Kirchen und Reli-
gionsgesellschaften handelt, die in Österreich gesetzlich anerkannt sind, zB französische katholische
Kirche, deutsche evangelische Kirche.

• Genussscheine und junge Aktien (§ 18 Abs 1 Z 4 EStG): Für die nach dem 31.12.2010 erfol-
gende Erstanschaffung junger Aktien soll der Sonderausgabenabzug entfallen. Für bereits vor dem
1.1.2011 angeschaffte Genussscheine und junge Aktien bleibt die bisherige Rechtslage betreffend
Nachversteuerung und Steuerfreiheit der Erträge im bisherigen Umfang aufrecht.
Die Abschaffung der Sonderausgabenabzugsfähigkeit schlägt auch auf die Erstanschaffung junger
Aktien, Wandelschuldverschreibungen und Partizipationsrechte iSd BWG zur Förderung des Wohnbaus
nach dem Bundesgesetz über steuerliche Sondermaßnahmen zur Förderung des Wohnbaus (BGBl
253/1993) durch.

1.6. Nichtabzugsfähige Aufwendungen/Ausgaben (§ 20 Abs 2 EStG)

Die Neuregelung der Besteuerung von Kapitalvermögen sieht ua den künftigen Eintritt der Endbe-
steuerungswirkung grundsätzlich dann vor, wenn der 25%ige Steuersatz anzuwenden ist. Daher ist
auch der Verweis in § 20 Abs 2 EStG entsprechend anzupassen: Künftig sollen für sämtliche Einkünfte,
die dem besonderen Steuersatz des § 27a Abs 1 EStG unterliegen, weder im betrieblichen noch im
außerbetrieblichen Bereich unmittelbar damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen und Aus-
gaben abgezogen werden können (etwa Fremdfinanzierungskosten oder Depotführungskosten). Bei
natürlichen Personen entspricht dies der bisherigen Rechtslage bei endbesteuerten Einkünften.

Darüber hinaus soll entsprechend der bisherigen Rechtslage der Abzug von Aufwendungen und Ausga-
ben auch dann nicht möglich sein, wenn die Einkünfte aufgrund der Regelbesteuerungsoption des § 27a
Abs 5 EStG mit dem allgemeinen Steuertarif besteuert werden.
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Der Abzug von Aufwendungen und Ausgaben steht dagegen auch weiterhin für jene Einkünfte zu, die
gemäß § 27a Abs 2 EStG nicht mit dem besonderen Steuersatz von 25% besteuert werden sowie gene-
rell für unter § 7 Abs 3 KStG fallende Körperschaften.

§ 20 Abs 2 EStG tritt mit 1.10.2011 in Kraft (§ 124b Z 184 EStG).

1.7. Ausdehnung des Werkverkehrs (§ 26 Z 5 zweiter Satz EStG)

Der Arbeitgeber soll ab 1.1.2011 die Möglichkeit erhalten, seine Arbeitnehmer für die Strecke zwischen
Wohnung und Arbeitsstätte bzw retour mit einem Massenbeförderungsmittel (öffentlichen Verkehrsmit-
tel) befördern zu lassen, ohne dass der Vorteil aus der Beförderung beim Arbeitnehmer zu einem steuer-
pflichtigen Sachbezug führt. Dies soll Arbeitnehmer betreffen, die dem Grunde nach die Voraussetzun-
gen für das Pendlerpauschale erfüllen. Wie bisher soll bei einer überwiegenden kostenlosen Beförderung
im Werkverkehr dem Arbeitnehmer kein Pendlerpauschale zustehen.

Zur Vermeidung von Missbrauch wird gesetzlich verankert, dass eine „Gehaltsumwandlung“ zu einem
steuerpflichtigen Sachbezug führt. Die Beförderung stellt demnach steuerpflichtigen Arbeitslohn dar,
wenn diese anstelle des bisher gezahlten Arbeitslohns oder einer üblichen Lohnerhöhung geleistet wird.

Die Regelung ist erstmalig bei der Veranlagung für das Kalenderjahr 2011 bzw für Lohnzahlungszei-
träume anzuwenden, die nach dem 31.12.2010 enden.

1.8. Einkünfte aus Kapitalvermögen – Neuordnung der Besteuerung 
(§ 27 und § 124b Z 179 und 185 EStG)

1.8.1. Zielsetzung

Die Neuordnung der Besteuerung von Kapitalvermögen verfolgt drei wichtige Zielsetzungen:

Erstens sollen künftig – im Sinne einer Vermögenszuwachsbesteuerung für Finanzvermögen – nicht nur
Einkünfte aus der Überlassung von Kapital, sondern auch Einkünfte aus realisierten Wertsteigerungen
von Wertpapieren sowie aus Derivaten unabhängig von Behaltedauer bzw Beteiligungsausmaß generell
besteuert werden. Der Vermögenszuwachs soll somit stets erfasst werden, unabhängig davon, ob er aus
den Früchten oder der Substanz stammt. Ebenso wie der Begriff „Gewinnermittlung“ auch die Verlus-
termittlung umfasst, sind als „realisierte Wertsteigerungen“ auch entsprechende Stammverluste zu ver-
stehen.

Zweitens soll künftig der Vermögenszuwachs sowohl im betrieblichen als auch im außerbetrieblichen
Bereich grundsätzlich einheitlich steuerlich erfasst werden (Ausnahmen für Körperschaften gemäß § 7
Abs 3 KStG). Der im Betriebsvermögen durch Überlassung von Kapital oder durch die Realisierung von
Wertsteigerungen von Wirtschaftsgütern und Derivaten erzielte Vermögenszuwachs soll nach ähnlichen
Grundsätzen, also insbesondere mit dem 25%igen Sondersteuersatz besteuert und bei Inlandsbezug
durch Steuerabzug erhoben werden. Anders als bei realisierten Wertsteigerungen aus privaten Kapital-
anlagen sollen allerdings im betrieblichen Bereich derartige Einkünfte auch bei einem erfolgten KESt-
Abzug der nachfolgenden Veranlagung (grundsätzlich ebenfalls mit dem festen 25%igen Steuersatz)
unterliegen, insbesondere um allfällige Teilwertabschreibungen berücksichtigen zu können. Sowohl die
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Erfassung des gesamten Vermögenszuwachses im Finanzvermögen als auch dessen einheitliche Erfas-
sung im betrieblichen und außerbetrieblichen Bereich sollen dabei einen wichtigen Beitrag zur Errei-
chung einer „produktneutralen“ Besteuerung darstellen.

Drittens sollen die Vorschriften über die Besteuerung von Kapitalvermögen neu geordnet, vereinfacht,
vereinheitlicht und systematisiert werden. In Hinblick auf diese Zielsetzungen wurden die §§ 27 und 93
bis 97 EStG komplett neu konzipiert.

1.8.2. Die drei Tatbestände des § 27 EStG

§ 27 EStG soll künftig drei Tatbestände umfassen:
1. In Abs 2 werden die schon bisher als Einkünfte aus Kapitalvermögen besteuerten Früchte aus Finanz-

vermögen erfasst. Diese sollen unter dem Oberbegriff „Einkünfte aus der Überlassung von
Kapital“ subsumiert werden; die in den einzelnen Ziffern angeführten Erträge sind dabei aufgezählt:
– Z 1 entspricht weitestgehend § 27 Abs 1 Z 1 in der derzeit geltenden Fassung, wobei einerseits in

lit a die – gesellschaftsrechtlich nicht mehr zulässigen – Zinsen aus Aktien entfallen können, ande-
rerseits in lit c klargestellt werden soll, dass Bezüge aus Partizipationskapital iSd Bankwesen- oder
Versicherungsaufsichtsgesetzes stets unter diesen Tatbestand fallen.

– In Z 2 sollen die § 27 Abs 1 Z 3 und 4 des § 27 in der derzeit geltenden Fassung zusammengefasst
werden. Um die sich aufgrund des neuen Systems der generellen steuerlichen Erfassung des Ver-
mögensstamms ergebenden Abgrenzungsschwierigkeiten zu vermeiden, werden zudem die Null-
kuponanleihen explizit angeführt. Wird eine Nullkuponanleihe bis zum Ende der Laufzeit gehalten,
gehört die Differenz zwischen dem Anschaffungs- und dem Rückzahlungspreis zu den Einkünften
aus der Überlassung von Kapital gemäß § 27 Abs 2 Z 2. Stückzinsen sollen hingegen künftig nicht
mehr als Einkünfte aus der Überlassung von Kapital zu erfassen sein, sondern als Einkünfte aus
realisierten Wertsteigerungen.

– Die Z 3 und 4 entsprechen § 27 Abs 1 Z 2 und 5 in der derzeit geltenden Fassung.
In Abs 5 werden zudem weitere wirtschaftliche Vorgänge angeführt, die zu Einkünften aus der Über-
lassung von Kapital führen (siehe die Erläuterungen dazu unten).

2. In § 27 Abs 3 sollen künftig Substanzgewinne aus Finanzvermögen unabhängig von Behal-
tedauer oder Beteiligungshöhe erfasst werden. Unter dem Oberbegriff „realisierte Wertsteigerungen“
sollen positive wie negative Einkünfte aus der Veräußerung, Einlösung und der sonstigen Abschich-
tung erfasst werden. Hinsichtlich des erfassten Finanzvermögens erscheint es zweckmäßig, auf sämt-
liche Wirtschaftsgüter abzustellen, deren Erträge Einkünfte aus der Überlassung von Kapital iSd zwei-
ten Absatzes sind. Damit sind insbesondere Aktien, GmbH-Anteile (deren Erträge Einkünfte aus der
Überlassung von Kapital iSd Abs 2 Z 1 lit a sind), Forderungswertpapiere (deren Erträge Einkünfte aus
der Überlassung von Kapital iSd Abs 2 Z 2 sind) und auch Abschichtungsgewinne bei der echten stil-
len Gesellschaft (Abs 2 Z 4) erfasst. Ebenso unter diesen Tatbestand fällt die Veräußerung einer Null-
kuponanleihe vor Ende der Laufzeit. Ergänzungen dazu finden sich in den in Abs 6 geregelten Reali-
sierungstatbeständen (siehe die Erläuterungen dazu unten).

3. In § 27 Abs 4 soll ein neuer Tatbestand für Einkünfte aus Derivaten geschaffen werden. Der
Ausdruck Derivate umfasst sämtliche Termingeschäfte (als Optionen, Futures, Forwards, Swaps usw),
sowie andere derivative Finanzinstrumente – und zwar unabhängig davon, ob deren Underlying
Finanzvermögen, Rohstoffe oder zB sonstige Wirtschaftsgüter darstellt. Damit werden auch sämtliche
Arten von Zertifikaten (zB Index, Alpha, Hebel, Sport) als sonstige derivative Finanzinstrumente
erfasst. Der Abs 4 wirkt jedoch nur insoweit, als ein Differenzausgleich, ein Abschluss einer Gegen-
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position oder eine sonstige Glattstellung, jedenfalls keine tatsächliche Ausübung erfolgt. Die tat-
sächliche Ausübung einer Option bzw die tatsächliche Lieferung des Underlying als solche führen wie
bisher noch zu keiner Besteuerung, sondern wirken sich allenfalls in Form höherer Anschaffungskos-
ten, niedrigerer Veräußerungserlöse bzw eines niedrigeren Zinses aus. So stellen beispielsweise die
Anschaffungskosten einer ausgeübten Option einen unmittelbaren Teil der Anschaffungskosten des
erhaltenen Wirtschaftsgutes (wie zB einer Aktie) dar. Damit gehören sie nicht zu den Anschaffungs-
nebenkosten, womit die in der Bestimmung des § 6 Z 2 lit a vorgesehene Deckelung von 5% nicht zur
Anwendung kommt.

Beispiel 1:

1. A zahlt B 10 für eine Option, eine Aktie um 100 zu erwerben. Der Wert der Aktie beträgt 130, A übt
die Option aus.
Die Ausübung der Option bei A führt nicht zu Einkünften; die Anschaffungskosten der Aktie betragen
100+10=110. Erst bei einem allfälligen Verkauf der Aktie kommt es zur Realisierung der Wertsteige-
rung; zu versteuern wären diesfalls 20 (= 130–110).
B erzielt zunächst durch die Einräumung der Option Einkünfte iHv 10. Inwieweit sich darüber hinaus
die Lieferung der Aktie an A bei B steuerlich auswirkt, hängt von seinen Anschaffungskosten dieser
Aktie ab.

2. A tauscht die variable Verzinsung einer Anleihe mittels Zins-Swap gegen eine fixe Verzinsung von 4%.
Wenn A tatsächlich Zinsen in Höhe von 4% erhält (also tatsächlich die Zinszahlungsströme getauscht
werden), liegen Einkünfte aus der Überlassung von Kapital in Höhe der 4%igen Zinszahlung vor.

Der Differenzausgleich, der wirtschaftlich einer Veräußerung des Underlyings entspricht, soll dage-
gen sehr wohl zu Einkünften aus Derivaten führen. Als praktisch besonders bedeutsamer Fall wird der
Differenzausgleich auch als erster Tatbestand in § 27 Abs 4 genannt.

Beispiel 2:

A zahlt B 10 für eine Option, eine Aktie um 100 zu erwerben. Der Wert der Aktie beträgt 130, A und B
vereinbaren einen Differenzausgleich, dh B zahlt A 30 (= Differenz zwischen aktuellem Preis und Aus-
übungspreis).
Bei A liegen Einkünfte aus Derivaten in Höhe von 20 (= 30–10) vor (gemäß § 27a Abs 3 Z 3 lit a 1. TS).

Überdies sollen Einkünfte aus der Veräußerung oder sonstigen Abwicklung des Derivats
selbst erfasst werden. Als sonstige Abwicklung kommt insbesondere die Glattstellung in Frage, bei der
durch Abschließen eines gegenläufigen Geschäfts wirtschaftlich die bisherigen Wertsteigerungen reali-
siert und künftige Wertschwankungen abgesichert werden.

Beispiel 3:

1. A zahlt B 10 für eine Option, eine Aktie um 100 zu erwerben. Der Wert der Aktie beträgt 130.
a) A verkauft die Option um 29.
b) A räumt eine Option ein, in der er sich zur Lieferung der Aktie um 100 verpflichtet und erhält dafür 29.
Lösung: Sowohl der tatsächliche Verkauf der Option (a) als auch die Glattstellung (b) bewirken bei A
einen Veräußerungsgewinn in Höhe von 19 (29–10).

2. A tauscht die variable Verzinsung einer Anleihe mittels Zins-Swap gegen eine fixe Verzinsung von
4%. Da sich die variable Verzinsung sehr schlecht entwickelt, steigt der Wert der Zins-Swap-Verein-
barung. Realisiert A diesen Wertzuwachs, liegen Einkünfte aus Derivaten vor.

Fuchs
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Auch Stillhalterprämien an sich sollen von § 27 Abs 4 erfasst werden. Dies ist etwa in all jenen Fäl-
len von Bedeutung, in denen es – aufgrund der Wertentwicklung des Underlying – zu keiner Options-
ausübung und auch zu keinem Differenzausgleich kommt.

Beispiel 4:

A zahlt B 10 für eine Option, eine Aktie um 100 zu erwerben. Der Wert der Aktie sinkt auf 80. A lässt
die Option verfallen.
B hat die empfangene Stillhalteprämie iHv 10 zu versteuern, A hat seinerseits aufgrund des Verfalls der
Option im Verfallszeitpunkt negative Einkünfte in selber Höhe.

1.8.3. Zusammenfassung bisheriger Tatbestände als „Einkünfte aus der Überlassung 
von Kapital“

Zur Verbesserung der Übersichtlichkeit sollen einige Tatbestände, die schon bislang als Kapitalerträge
bzw Einkünfte aus Kapitalvermögen behandelt wurden, in Abs 5 als Einkünfte aus der Überlassung von
Kapital erfasst werden:
• Aus § 27 Abs 2 in der bisherigen Fassung soll die Z 1 in § 27 Abs 5 übernommen werden. Überdies

sollen einige bislang lediglich in § 93 in der derzeit geltenden Fassung explizit angesprochene Kapi-
talerträge künftig bereits in § 27 Abs 5 genannt werden: Die bislang in § 93 Abs 4 Z 3 in der bishe-
rigen Fassung enthaltenen übernommenen Kapitalertragsteuerbeträge finden sich in § 27 Abs 5 Z 2,
Ausgleichszahlungen (bislang § 93 Abs 4 Z 4) sollen in § 27 Abs 5 Z 4 übernommen und auch auf
Leihgebühren, Leihegeschäfte ohne Kreditinstitut und Pensionsgeschäfte ausgeweitet werden. Die
bislang in § 27 Abs 1 Z 6 (Versicherungen) und Z 7 bis 9 (Privatstiftungen) enthaltenen Regelungen
sollen ebenfalls in § 27 Abs 5 Z 3 (Versicherungen) bzw § 27 Abs 5 Z 7 bis 9 (Privatstiftungen) ver-
schoben werden. Im Bereich der Versicherungen soll die Mindestlaufzeit für die Ertragsteuerfreiheit –
im Gleichklang mit dem Versicherungssteuergesetz – auf 15 Jahre erhöht werden. Bei den Privatstif-
tungen soll lediglich eine Klarstellung dahingehend erfolgen, dass Z 8 lit g – ebenso wie lit f, auf die
Bezug genommen wird – nur auf Zuwendungen an Substiftungen angewendet werden kann.

• Da die geplante Neuregelung in § 27a Abs 1 mit wenigen Ausnahmen die generelle Anwendung eines
25%igen Steuersatzes auf in- und ausländische Kapitaleinkünfte vorsieht (siehe dazu Erläuterungen
zu § 27a) kann auch § 37 Abs 8 entfallen. Die in § 37 Abs 8 Z 6 enthaltenen Regelungen für ent-
standene, aber bei Wegzug noch nicht fällige Kapitalerträge sollen daher direkt in § 27 übernommen
werden: § 27 Abs 5 Z 5 entspricht § 37 Abs 8 Z 6 lit a und deckt wie bisher jene Fälle ab, bei denen
der Steuerpflichtige Wertpapiere auf ausländischen Depots hält. Da künftig nicht mehr zwischen in-
und ausländischen Kapitalerträgen differenziert wird, umfasst § 27 Abs 5 Z 5 aber auch jene Fälle, in
denen ein Steuerpflichtiger Wertpapiere auf inländischen Depots hält und wegzieht, ohne dies seinem
Kreditinstitut mitzuteilen. Daher erübrigt sich eine gesonderte, § 37 Abs 8 Z 6 lit c entsprechende
Regelung. In § 27 Abs 5 Z 6 übernommen werden soll § 37 Abs 8 Z 6 lit b, der jene Fälle abdeckt, bei
denen ein Steuerpflichtiger mit Wertpapieren auf einem inländischen Depot wegzieht und dies dem
Kreditinstitut meldet. § 27 Abs 5 Z 5 und 6 sollen überdies an das im EStG 1988 mehrfach veranker-
te Nicht-Festsetzungskonzept angepasst werden.

• § 27 Abs 5 Z 7 bis 9 enthalten die bisher in Abs 1 Z 7 bis 9 enthaltenen Regelungen betreffend Pri-
vatstiftungen.
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1.8.4. Depotübertragungen bzw Entnahme oder sonstiges Ausscheiden 
aus dem Depot

§ 27 Abs 6 soll bestimmte wirtschaftliche Vorgänge als steuerpflichtige Realisierung eines Wertzuwach-
ses – und damit der Veräußerung iSd § 27 Abs 3 und 4 gleichgestellt – fingieren.
• In Z 1 lit a werden die Entnahme oder das sonstige Ausscheiden aus dem Depot grundsätzlich als Rea-

lisierung behandelt. Eine Depotübertragung soll hingegen immer dann von diesem Grundsatz ausge-
nommen sein, wenn die Besteuerungsmöglichkeit hinsichtlich der sich in dem Depot befindlichen
Wertpapiere weiterhin gesichert ist. Für den Fall des Verlusts des Besteuerungsrechts hinsichtlich der
übertragenen Wirtschaftsgüter sind in der lit b vorrangig anzuwendende Sonderbestimmungen vor-
gesehen.

• Werden künftig Wertpapiere auf ein Depot desselben Steuerpflichtigen übertragen, ist daher zu unter-
scheiden:
– Wird auf ein anderes Depot bei derselben depotführenden Stelle (zB Bank) übertragen, ist die Über-

tragung steuerneutral, da die depotführende Stelle weiterhin über alle für den Steuerabzug erfor-
derlichen Daten verfügt. Dies gilt grundsätzlich nicht nur bei inländischen sondern auch bei aus-
ländischen depotführenden Stellen (erster Teilstrich).

– Wird auf ein Depot bei einer inländischen depotführenden Stelle übertragen (zB österreichische
Bank A überträgt an österreichische Bank B), ist zur Sicherstellung einer künftigen Besteuerung eine
Weitergabe der erforderlichen Daten (Anschaffungskosten der Wertpapiere) von der ursprünglichen
depotführenden Stelle an die neue depotführende Stelle notwendig. Eine Besteuerung unterbleibt
somit dann, wenn der Steuerpflichtige die ursprüngliche depotführende Stelle zur Weitergabe der
notwendigen Daten beauftragt. Eine solche Datenweitergabe wird teilweise auch schon derzeit
unter den Banken praktiziert (zweiter Teilstrich).

– Wird von einem Depot von einer inländischen auf eine ausländische depotführende Stelle übertra-
gen, besteht ein hohes Risiko, dass künftig der Besteuerungsanspruch nicht durchgesetzt werden
kann. Da ausländische Banken nicht zum Abzug der österreichischen Kapitalertragsteuer verpflich-
tet werden können, kann in einem solchen Fall auch die Weitergabe der für den Steuerabzug erfor-
derlichen Daten (Anschaffungskosten der Wertpapiere) noch keinen Entfall der Besteuerung bei
Depotübertragung bewirken. Eine Besteuerung unterbleibt allerdings dann, wenn der Steuerpflich-
tige die inländische depotführende Stelle beauftragt, die wichtigsten Daten im Zusammenhang mit
der Depotübertragung (Namen des Steuerpflichtigen, seine Steuer- oder Sozialversicherungsnum-
mer, die übertragenen Wertpapiere und deren Anschaffungskosten sowie die ausländische depot-
führende Stelle auf die übertragen wird) innerhalb eines Monats der Finanzverwaltung mitzuteilen,
sodass auch künftig eine Besteuerung des übertragenen Finanzvermögens gesichert ist (dritter Teil-
strich).

– Wird von einem Depot einer ausländischen auf eine andere ausländische depotführende Stelle über-
tragen, unterbleibt eine Besteuerung ebenfalls dann, wenn der Steuerpflichtige die bereits genann-
ten, im Zusammenhang mit der Depotübertragung stehenden Daten innerhalb eines Monats der
Finanzverwaltung mitteilt (vierter Teilstrich).

• Werden Wertpapiere unentgeltlich auf ein Depot eines anderen Steuerpflichtigen übertragen oder
wird das gesamte Depot überschrieben (bei Schenkung sowie Erbschaft oder Legat), unterbleibt die
Besteuerung, wenn entweder der der Übertragung zugrunde liegende zivilrechtliche Vorgang anhand
geeigneter Unterlagen der depotführenden Stelle gegenüber nachgewiesen wird oder der Steuer-
pflichtige (bzw im Fall einer unentgeltlichen Übertragung von Todes wegen der Erbe) die depotfüh-
rende Stelle beauftragt, die bereits genannten, im Zusammenhang mit der Depotübertragung stehen-
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den Daten, innerhalb eines Monats der Finanzverwaltung mitzuteilen, damit auch künftig eine Besteu-
erung des übertragenen Finanzvermögens gesichert ist. Als geeignete Unterlagen für den Nachweis
der unentgeltlichen Übertragung kommen insbesondere der Einantwortungsbeschluss, die Schen-
kungsmeldung sowie ein Schenkungsvertrag (Notariatsakt) in Betracht (fünfter Teilstrich).

• Ausnahmsweise müssen die im Zusammenhang mit der Depotübertragung stehenden Daten immer
dann vom Steuerpflichtigen innerhalb eines Monats der Finanzverwaltung mitgeteilt werden, wenn
eine unentgeltliche Übertragung von einer ausländischen depotführenden Stelle stattfindet, unab-
hängig davon, ob auf eine ausländische oder auf eine inländische depotführenden Stelle übertragen
wird (vierter Teilstrich).

• Werden im Falle der Depotübertragung die genannten Voraussetzungen nicht erfüllt, gilt die Über-
tragung als Realisationsakt im Übertragungszeitpunkt, womit eine übertragende inländische depot-
führende Stelle den KESt-Abzug vorzunehmen hat. Die übertragende depotführende Stelle kann auf-
grund der Bestimmung des § 95 Abs 2 Z 3 die herauszugebenden Wirtschaftsgüter bis zum Ersatz der
voraussichtlich anfallenden Kapitalertragsteuer durch den Schuldner zurückbehalten. Für die über-
nehmende depotführende Stelle sind grundsätzlich die Anschaffungskosten maßgeblich (§ 27a Abs 4
Z 1), werden diese nicht mitgeteilt, ist für Zwecke des zukünftigen KESt-Abzugs gemäß der Pauschal-
bewertungsvorschrift des § 93 Abs 4 vorzugehen.

1.8.5. Wegzugsbesteuerung

§ 27 Abs 6 Z 1 lit b soll künftig den Tatbestand der so genannten „Wegzugsbesteuerung“ enthalten und
der lit a immer vorgehen; die entsprechenden Regelungen sollen aus § 31 in der derzeit geltenden Fas-
sung übernommen werden.

1.8.6. Stückzinsen

Der Verkauf von Stückzinsen soll künftig unabhängig davon, ob das zugrunde liegende Wirtschaftsgut
mit verkauft wird, stets als Einkünfte aus realisierten Wertsteigerungen erfasst werden; dasselbe gilt für
die Einlösung eines Wertpapiers. Diese Änderung steht im Zusammenhang mit der Abschaffung des KESt-
Gutschriftensystems (siehe dazu § 95), trägt der nun nicht mehr notwendigen Trennung von Substanz
und Früchten Rechnung und soll zu einer erheblichen Vereinfachung und zu einer Vermeidung miss-
bräuchlicher Gestaltungen führen: So sollen die im Zuge des Ankaufs eines Wertpapiers bezahlten Stück-
zinsen künftig beim Erwerber Teil der Anschaffungskosten darstellen, die dann bei einem Verkauf sei-
nerseits bzw bei der Einlösung des Wertpapiers vom Veräußerungserlös bzw Einlösungsbetrag abgezo-
gen werden können. Dies soll durch die explizite Nennung der Nullkuponanleihen § 27 Abs 2 Z 2 sowie
der Anführung der Stückzinsen in § 27 Abs 6 Z 4 erreicht werden.

Beispiel 5:

1. A erwirbt eine Nullkuponanleihe (Ausgabewert 100, Einlösungswert 110) um 106 (darin sind Stück-
zinsen in Höhe von 4 enthalten) und veräußert sie zwei Monate später um 108 weiter (darin sind
Stückzinsen in Höhe von 5 enthalten).
Nach derzeitiger Rechtslage bekäme A beim Erwerb eine KESt-Gutschrift iHv 1 (= 25% von 4); seine
Anschaffungskosten würden 102 betragen. Bei der Veräußerung würde ein Veräußerungsgewinn in
Höhe von 1 anfallen (= 103–102), gleichzeitig würde Kapitalertragsteuer in Höhe von 1,25 anfallen
(= 25% von 5). Im Ergebnis hätte A daher Kapitalertragsteuer von 0,25 geleistet und einen Veräu-
ßerungsgewinn von 1 versteuert.
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Künftig soll die Trennung zwischen Substanz und Stückzinsen aufgehoben werden, sodass A Anschaf-
fungskosten in Höhe von 106 hätte. Im Zuge der Veräußerung wäre dieser einem Veräußerungserlös
von 108 gegenüberzustellen; die Differenz in Höhe von 2 würde der 25%igen Besteuerung unterlie-
gen (Einkünfte aus realisierten Wertsteigerungen von Kapitalvermögen gemäß § 27 Abs 3).

2. A erwirbt eine Nullkuponanleihe (Ausgabewert 100, Einlösungswert 110) um 106 (darin sind Stück-
zinsen in Höhe von 4 enthalten) und hält sie bis zur Einlösung.
Nach derzeitiger Rechtslage bekäme A beim Erwerb eine KESt-Gutschrift iHv 1 (= 25% von 4); seine
Anschaffungskosten würden 102 betragen. Bei der Einlösung würde Kapitalertragsteuer in Höhe von
2,5 anfallen. Im Ergebnis hätte A daher Kapitalertragsteuer von 1,5 geleistet. Der Untergang der
Anschaffungskosten wäre steuerneutral.
Künftig soll die Trennung zwischen Substanz und Stückzinsen aufgehoben werden, sodass A Anschaf-
fungskosten in Höhe von 106 hätte. Im Zuge der Einlösung wären diese einem Einlösungsbetrag von
110 gegenüberzustellen; die Differenz in Höhe von 4 würde der 25%igen Besteuerung unterliegen
(Einkünfte aus der Überlassung von Kapital gemäß § 27 Abs 2 Z 2).

3. A erwirbt eine Nullkuponanleihe (Ausgabewert 100, Einlösungswert 110) um 104 (darin sind Stück-
zinsen in Höhe von 4 enthalten) und veräußert sie zwei Monate später um 104 weiter (darin sind
Stückzinsen in Höhe von 5 enthalten).
Nach derzeitiger Rechtslage bekäme A beim Erwerb eine KESt-Gutschrift iHv 1 (= 25% von 4); seine
Anschaffungskosten würden 100 betragen. Bei der Veräußerung würde ein Veräußerungsverlust in
Höhe von 1 anfallen (= 99–100), gleichzeitig würde Kapitalertragsteuer in Höhe von 1,25 anfallen 
(= 25% von 5). Im Ergebnis hätte A daher Kapitalertragsteuer von 0,25 geleistet und einen Veräu-
ßerungsverlust in Höhe von 1, der nur gegen andere Spekulationseinkünfte ausgleichsfähig ist.
Künftig soll die Trennung zwischen Substanz und Stückzinsen aufgehoben werden, sodass A Anschaf-
fungskosten in Höhe von 104 hätte. Im Zuge der Veräußerung wären diese einem Veräußerungserlös
von 104 gegenüberzustellen; es würde keine Steuer anfallen.

1.8.7. Stripped bonds

„Stripped bonds“, also Wertpapiere, bei denen durch die separate Veräußerung von Dividenden- oder
Zinsscheinen eine Nullkuponanleihe künstlich geschaffen wird, sollen in Zukunft wie folgt erfasst wer-
den: Sowohl die Veräußerung der Dividenden- oder Zinsscheine als auch die Veräußerung des zu Grun-
de liegenden Wertpapiers soll als Einkünfte aus realisierten Wertsteigerungen von Kapitalvermögen
gemäß § 27 Abs 3 iVm Abs 6 Z 3 erfasst werden.

1.8.8. Befreiung für Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften

§ 27 Abs 7 soll künftig nur mehr die bisher in § 27 Abs 3 vorgesehene Befreiung für Mittelstandsfinan-
zierungsgesellschaften enthalten; in Übereinstimmung mit der Neuregelung bei den Sonderausgaben
entfallen die Befreiungen für die (ausgelaufenen) Genussscheine iSd § 6 Beteiligungsfondsgesetzes und
die jungen Aktien (für Anschaffungen ab dem 1.1.2011).

1.8.9. Verlustausgleich bei Kapitaleinkünften

§ 27 Abs 8 soll alle für den Verlustausgleich bei Kapitaleinkünften relevanten Regelungen enthalten.
Bereits der Einleitungssatz enthält die zentrale Aussage, dass der Verlustausgleich nur im Rahmen der
Veranlagung möglich ist. Die entsprechende Option zum Verlustausgleich soll künftig in § 97 Abs 2 gere-

Fuchs



Budgetbegleitgesetz 2011 – RV 1. Einkommensteuergesetz 1988

13persaldo 4/20102010

gelt werden und, anders als bisher, nicht notwendiger Weise auch mit einer Veranlagung zum Regelbe-
steuerungstarif verbunden werden. Eine diesbezügliche Regelbesteuerungsoption ist in § 27a Abs 5 ent-
halten.

Im Rahmen der Kapitaleinkünfte soll der Verlustausgleich (auch im Falle der Regelbesteuerung nach
§ 27a Abs 5) nur nach Maßgabe folgender Bestimmungen möglich sein:
1. Verluste aus Wirtschaftsgütern und Derivaten gemäß § 27 Abs 3 und 4 können nicht mit Zinserträgen

aus Geldeinlagen bei Kreditinstituten gemäß § 27 Abs 2 Z 2 und 3 oder mit Zuwendungen von Pri-
vatstiftungen gemäß § 27 Abs 5 Z 7 ausgeglichen werden (Z 1).

2. Verlustanteile aus einer echten stillen Gesellschaft können wie schon bisher nicht mit anderen Ein-
künften ausgeglichen werden, wobei die bestehende „Wartetastenregelung“ erhalten bleibt (Z 2).

3. Weiters sollen Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 25% gemäß § 27a Abs 1 unterliegen,
nicht mit Einkünften ausgeglichen werden, für die dieser aufgrund des § 27a Abs 2 nicht gilt (Z 3).
Daraus folgt in Verbindung mit Punkt 1, dass Verluste aus Kapitalanlagen iSd § 27a Abs 2 nur mit
Überschüssen aus Kapitalanlagen iSd § 27a Abs 2 ausgeglichen werden können.

4. Nicht ausgeglichene Verluste aus Kapitalvermögen können nicht mit Einkünften aus anderen Ein-
kunftsarten ausgeglichen werden (Z 4).

Diese Einschränkungen tragen vor allem dem Umstand Rechnung, dass Aktien und Derivate tendenziell
risikoreichere Produkte als Sparbücher darstellen. Gleichzeitig soll sichergestellt sein, dass Verluste bzw
Gewinne aus Früchten und Stamm desselben Finanzvermögens auch gegeneinander ausgeglichen wer-
den können. Die Verlustausgleichsverbote erscheinen zur Vermeidung der Vermischung von dem festen
Steuersatz unterliegenden Einkünften mit solchen die dem normalen Tarif unterliegen, notwendig und
sachgerecht.

1.8.10. In-Kraft-Treten

Die zwei neuen Kernbestimmungen des geänderten § 27, die Regelung der Einkünfte aus realisierten
Wertsteigerungen von Kapitalvermögen (Abs 3) und aus Derivaten (Abs 4), sollen grundsätzlich mit
1.10.2011 in Kraft treten. Bezüglich der erfassten Wirtschaftsgüter wird dabei unterschieden:
• Beteiligungen (iSd § 31 idgF.) sollen unabhängig vom Anschaffungszeitpunkt ab dem 1.10.2011

erfasst werden, wenn ihre Veräußerung zum 30.09.2011 gemäß § 31 zu erfassen wäre. Somit sind
auch Beteiligungen erfasst, die nach dem UmgrStG als Beteiligungen iSd § 31 gelten.

• Sonstige Anteile an Körperschaften und Investmentfondsanteile werden hingegen nur dann ab dem
1.10.2011 erfasst, wenn sie nach dem 31.12.2010 entgeltlich erworben worden sind.

• Schließlich werden alle anderen ab dem 1.10.2011 entgeltlich erworbenen Wirtschaftsgüter und Deri-
vate (iSd § 27 Abs 3 und 4) erfasst.

Sollten für die nach dem zweiten Teilstrich ab dem 1.1.2011 entgeltlich erworbenen Anteile keine
Anschaffungskosten vorliegen (etwa weil sie nicht nachgewiesen werden können oder für steu-
erliche Zwecke ungeeignet sind), ist für Zwecke des KESt-Abzugs im Realisationsfall eine vom gemeinen
Wert zum 1.10.2011 abgeleitete Bewertung vorzunehmen. Diese Bewertung ist für alle nach dem
31.12.2010 entgeltlich erworbenen Anteile, einmalig am 1.10.2011 vorzunehmen. Die genauen Bewer-
tungsmodalitäten sollen durch Verordnung festgelegt werden. Diese Bestimmung stellt somit eine
Bewertungsvorschrift für alle seit dem 1.1.2011 angeschafften und somit steuerhängigen Anteile dar,
wobei ein durch Verordnung festzulegender einfacher Bewertungsmodus der Verwaltungsökonomie für
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die Abzugsverpflichteten (gemäß § 95 Abs 2 Z 2) dienen soll. Von dieser pauschalen Bewertung für im
Jahre 2011 angeschaffte Wirtschaftsgüter ist die Bestimmung des § 93 Abs 4 zu unterscheiden, die all-
gemein eine Bewertung von Wirtschaftgütern vorsieht, deren Anschaffungskosten nicht bekannt sind.

1.8.11. Ausnahmen vom neuen KESt-Regime

Vom neuen KESt-Regime ausgenommen sind auch vor dem 1.10.2011 erworbene Forderungswertpapie-
re iSd § 93 Abs 3 Z 1 bis 3 (etwa Nullkuponanleihen oder Indexzertifikate) idgF. Auf diese sind aber die
derzeit geltenden einschlägigen Bestimmungen weiterhin anzuwenden (§ 21, § 22, § 23, § 27, § 93 und
§§ 95 bis 97). Eine Überführung dieser Produkte in das neue KESt-Regime wäre zwar grundsätzlich mög-
lich, aufgrund der bereits ausbezahlten KESt-Gutschriften mit einem erheblichen administrativen Auf-
wand verbunden, weshalb davon abgesehen wird.

Eine weitere Ausnahme vom neuen KESt-Regime wird für Einkünfte aus realisierten Wertsteigerungen
von Kapitalvermögen und aus Derivaten iSd § 27 Abs 3 und 4, die im Rahmen eines vor dem 1.11.2010
abgeschlossenen Tilgungsplanes erworben werden, vorgesehen. Diese Ausnahme kommt auf Antrag der
Steuerpflichtigen zur Anwendung, wenn der Tilgungsplan nachweislich im Zusammenhang mit einem
Darlehen steht, das dem Erwerb eines Eigenheimes, der Wohnraumschaffung oder Wohnraumsanierung
(iSd § 18 Abs 1 Z 3) dient und die Darlehensvaluta den Betrag von 200.000 Euro nicht übersteigt. Auf
die Besteuerung der von einem Fonds erzielten Einkünfte (Fondsebene) hat diese Bestimmung allerdings
keine Auswirkung. Durch diese Befreiung wird sichergestellt, dass Kreditnehmer, die endfällige Kredite
durch einen Tilgungsträger bedienen müssen, durch die neu eingeführte Substanzbesteuerung von
Finanzvermögen keinen Härten ausgesetzt sind.

Durch die Weitergeltung der derzeit geltenden Bestimmungen (etwa über die Spekulationsbesteuerung)
bis zum Inkrafttreten der neuen Bestimmungen (zum 1.10.2011), werden Veräußerungen vor dem
1.10.2011 als Spekulationsgeschäfte, als Beteiligungsveräußerungen iSd § 31 oder als entsprechende
betriebliche Einkünfte steuerlich erfasst.

1.9. Besonderer Steuersatz und Bemessungsgrundlage für Einkünfte aus 
Kapitalvermögen (§ 27a und § 124b Z 185 EStG)

1.9.1. Besonderer Steuersatz iHv 25%

Im Zuge der Neuregelung soll für Einkünfte aus Kapitalvermögen generell die Anwendung eines beson-
deren Steuersatzes von 25%, unabhängig davon, ob im Abzugsweg oder im Zuge der Veranlagung erho-
ben, vorgesehen werden. Diese zentrale Aussage soll, gemeinsam mit den Regelungen über die Bemes-
sungsgrundlage, die ebenso unabhängig von der Erhebungsform gelten sollen, in Anschluss an § 27 in
das EStG 1988 aufgenommen werden. Dies macht entsprechende Regelungen des § 37 Abs 8 und des 
§ 93 in der derzeit geltenden Fassung obsolet. Obwohl § 27a inhaltlich eine Tarifvorschrift ist, hängt sie
systematisch mit § 27 zusammen und wird daher nicht in den 3. Teil des EStG 1988, sondern gleich im
Anschluss eingefügt.

Der zweite Halbsatz des § 27a Abs 1, der den Inhalt des bisherigen § 97 Abs 3 übernehmen soll, wurde
gegenüber dieser Bestimmung insoweit geändert, als im Falle der Regelbesteuerung auch die an sich
endbesteuerungsfähigen Kapitalerträge zum Gesamtbetrag der Einkünfte und zum Einkommen zählen.
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Dies entspricht einerseits der tatsächlichen Steuerberechnung unter Einbeziehung dieser Einkünfte und
stellt andererseits ein klares Bescheidbild sicher.

1.9.2. Keine 25%ige Abzugsteuer

Wie bisher soll aber für bestimmte Einkünfte keine 25%ige Endbesteuerung greifen. Im Gegensatz zur
derzeitigen Rechtslage soll in diesen Fällen künftig aber auch keine 25%ige Abzugsteuer anfallen. In 
§ 27a Abs 2 sollen eben diese Einkünfte, die keiner 25%igen Besteuerung zugänglich sind, aufgezählt
werden:
• Z 1 enthält dabei alle Privatdarlehen und sonstige nicht verbriefte private Forderungen, wie zB nicht

verbriefte obligationenartige Genussrechte.
• Z 2 sieht vor, dass verbriefte Forderungen sowie Anteilscheine an in- und ausländischen Immobilien-

fonds nur dann der 25%igen Besteuerung unterliegen, wenn sie bei ihrer Begebung rechtlich oder tat-
sächlich einem unbestimmten Personenkreis angeboten werden, also ein so genanntes „Public Pla-
cement“ (öffentliches Angebot) erfolgt ist. Damit wird die bisherige Rechtslage und Verwaltungs-
übung, wonach bei der Gewährung von Eigenkapital stets eine 25%ige Besteuerung möglich ist, bei
der Gewährung von Fremdkapital aber nur, wenn die Forderungen verbrieft (also Wertpapiere) sind
und ein öffentliches Angebot vorliegt, gesetzlich klar geregelt.

• Z 3 schließt auch für die echte stille Gesellschaft eine 25%ige Besteuerung aus. Bei inländischen stil-
len Gesellschaftern erscheint die Abzugsteuer entbehrlich. Für ausländische stille Gesellschafter soll
hingegen zur Sicherung der Durchsetzbarkeit des Besteuerungsanspruchs in § 99 eine Abzugsteuer
vorgesehen werden.

• Z 4 und 6 sehen, der bisherigen Rechtslage entsprechend, auch für Diskontbeträge von Wechseln und
Anweisungen sowie für Unterschiedsbeträge von Versicherungen eine Ausnahme von der 25%igen
Besteuerung vor.

• Z 5 sieht – analog zum Ausschluss von Privatdarlehen und anderen nicht verbrieften Privatforderun-
gen – vor, dass Pensions- und Leihegeschäfte ohne Beteiligung einer Bank als Entleiher oder Pen-
sionsnehmer regelbesteuert werden sollen.

1.9.3. Bemessungsgrundlage

Welche Bemessungsgrundlage für die einzelnen Tatbestände des § 27 maßgeblich ist, soll in § 27a Abs
3 einheitlich geregelt werden:
• Für Einkünfte aus der Überlassung von Kapital soll der bewährte Begriff der „bezogenen 

Kapitalerträge“ in Abs 1 beibehalten werden.
• Für realisierte Wertsteigerungen iSd § 27 Abs 3 soll § 27a Abs 3 Z 2 wie folgt differenzieren:

– In lit a wird der häufigste Fall, nämlich jener der Veräußerung, geregelt. Hier soll, wie derzeit auch
in § 31 vorgesehen, auf den Unterschiedsbetrag zwischen Veräußerungserlös und Anschaffungs-
kosten abgestellt werden. Da auch Einlösungs- und sonstige Abschichtungserlöse mit umfasst wer-
den sollen, werden auch diese in lit a angesprochen. Werden Stückzinsen mitveräußert bzw erwor-
ben, sollen diese jeweils den Veräußerungserlös bzw die Anschaffungskosten erhöhen.

– Lit b betrifft dagegen den Fall der Entnahme und des sonstigen Ausscheidens aus dem Depot sowie
den Wegfall des Besteuerungsrechts. Diesfalls soll, dem derzeitigen Wegzugsbesteuerungskonzept
des § 31 entsprechend, der Unterschiedsbetrag zwischen dem gemeinen Wert im Realisationszeit-
punkt (Entnahme oder sonstiges Ausscheiden aus dem Depot bzw Wegfall des Besteuerungsrechts)
und den Anschaffungskosten maßgeblich sein.

Fuchs



Budgetbegleitgesetz 2011 – RV1. Einkommensteuergesetz 1988

16 persaldo 4/2010 2010

– Lit c behandelt die Liquidation und entspricht der geltenden Rechtslage.
• Für Einkünfte aus Derivaten iSd § 27 Abs 4 sollen die in § 27a Abs 3 Z 3 enthaltenen Regelun-

gen alle denkbaren Konstellationen abdecken:
– § 27a Abs 3 Z 3 lit a spricht zunächst den praktisch am häufigsten auftretenden Fall an, bei dem

ein Derivatgeschäft mittels Differenzausgleichs beendet wird. Beim Differenzausgleich wird das
Underlying nicht tatsächlich geliefert, sondern die Wertdifferenz zwischen aktuellem Preis und Aus-
übungspreis bezahlt. Der erste Teilstrich richtet sich an denjenigen, der den Differenzausgleich
erhält, also zB bei einem bedingten Termingeschäft (Option) den Anleger, der das Gestaltungsrecht
ausüben kann (long position). Dieser hat den empfangenen Differenzausgleich abzüglich den
Anschaffungskosten des Derivats zu versteuern. Der zweite Teilstrich stellt dagegen auf denjenigen
ab, der den Differenzausgleich leistet. Im Falle eines bedingten Termingeschäfts (Option) hat die-
ser eine „Stillhalterprämie“ erhalten (er befindet sich in der „short position“), im Falle eines unbe-
dingten Termingeschäfts (Future, Forward) erhält dieser Anleger „Einschüsse“ bzw „Margins“. Für
diesen Steuerpflichtigen ergibt sich nun ein Verlust in Höhe der Differenz der erhaltenen Stillhalt-
erpämie oder Einschüsse und des geleisteten Differenzausgleichs.

– § 27a Abs 3 Z 3 lit b regelt jenen Fall, in dem weder das Underlying geliefert wird noch ein Diffe-
renzausgleich erfolgt. Dies ist nur bei einem bedingten Termingeschäft (Option) denkbar und wird
dann auftreten, wenn die Option ohne Ausübung verfällt. Daher stellt lit b terminologisch nur auf
diesen Fall ab und sieht vor, dass der Stillhalter die erhaltene Stillhalterprämie im vollen Umfang
zu versteuern hat.

– § 27a Abs 3 Z 3 lit c gilt, wenn das Derivat als solches veräußert wird. In diesem Fall ist – der Rege-
lung des § 27a Abs 3 Z 2 entsprechend – beim Veräußerer der Unterschiedsbetrag zwischen Ver-
äußerungserlös und Anschaffungskosten steuerpflichtig. Praktisch bedeutsam ist aber auch jener
Fall, in dem es zu keiner Veräußerung des Derivats kommt, dieses aber mittels Glattstellung (durch
Abschließen des gegenläufigen Geschäfts) abgewickelt wird. Hier sieht § 27 Abs 3 Z 3 lit c vor, dass
die Stillhalterprämie als Veräußerungserlös gilt.

Beispiel:

A zahlt B 10 für eine Option mit einjähriger Laufzeit, ein Wirtschaftsgut um 100 zu erwerben. Nach 6
Monaten hat das Wirtschaftsgut einen Wert von
a) 150
b) 50
Nach 6 Monaten wollen A bzw B ihren Gewinn aus dem Geschäft mittels Glattstellung der Option
sichern.
Lösung a)
A schließt eine gegenläufige Option ab, bei der er als Stillhalter das Wirtschaftsgut um 100 liefern muss.
Dafür erhält er eine – angesichts des aktuellen Marktwerts iHv 150 hohe – Stillhalterprämie von 48. Die-
se Stillhalterprämie gilt als Veräußerungserlös, dem A nun die Anschaffungskosten der ursprünglichen
Option gegenüberzustellen hat. Seine Einkünfte aus diesem Derivatgeschäft betragen somit 38.
Lösung b)
B schließt eine gegenläufige Option ab, bei der er das Recht erhält, das Wirtschaftsgut um 100 zu kau-
fen. Dafür leistet er eine – angesichts des aktuellen Marktwerts von 50 niedrige – Stillhalterprämie von
1. Die ursprünglich empfangene Stillhalterprämie von 10 gilt als Veräußerungserlös, dem B nun die
Anschaffungskosten der von ihm zur Glattstellung erworbenen Option gegenüberzustellen hat. Seine
Einkünfte aus diesem Derivatgeschäft betragen somit 9.
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1.9. Anschaffungskosten (ohne Anschaffungsnebenkosten!)

Die Behandlung der für die Steuerpflicht relevanten Anschaffungskosten ist in Abs 4 geregelt.

Zunächst wird grundsätzlich festgelegt, dass bei einem unentgeltlichen Erwerb die Anschaffungskosten
des Rechtsvorgängers maßgeblich sind. Diese Vorschrift ist einerseits deshalb notwendig, weil bei einer
Schenkung keine neuen Anschaffungskosten vorliegen (insoweit entspricht der Zweck inhaltlich der
Bestimmung des § 30 Abs 1 letzter Satz), andererseits ist sie auch im Anwendungsbereich des § 27 vor
allem im Zusammenhang mit den Bestimmungen über die unentgeltliche Depotübertragung (§ 27 Abs 6
Z 1 lit a) von Bedeutung. Kommt es nämlich im Zuge einer unentgeltlichen Depotübertragung zu einem
steuerpflichtigen Realisationsvorgang (etwa weil der übertragende Steuerpflichtige keine Nachweise
erbringt und auch einer Meldung widerspricht), kann durchaus der Fall eintreten, dass der depotfüh-
renden Stelle des empfangenden Steuerpflichtigen die Anschaffungskosten der übertragenen Wirt-
schaftsgüter nicht bekannt sind. In diesem Fall greift die Bestimmung des § 93 Abs 4, wonach eine pau-
schale Bewertung stattzufinden hat (siehe dazu die Erläuterungen zum § 93). Durch die pauschale
Bewertung soll jedoch keine Entsteuerung der noch nicht realisierten Gewinne stattfinden, weshalb die
Anordnung der Fortführung der Anschaffungskosten des Rechtsvorgängers notwendig ist. Weiters wird
in einem solchen Fall auch die Steuerabgeltungswirkung ausgeschlossen.

Für nicht in einem Betriebsvermögen gehaltene Wirtschaftsgüter und Derivate sieht Abs 4 Z 2 den Ansatz
der Anschaffungskosten ohne Anschaffungsnebenkosten vor. Als Anschaffungsnebenkosten im Zusam-
menhang mit Wirtschaftsgütern und Derivaten kommen insbesondere Handelsgebühren (trading fees)
oder eine rechtliche oder wirtschaftliche Beratung in Betracht. Dieser Ausschluss soll eine Umgehung
des im § 20 Abs 2 zweiter Teilstrich vorgesehenen Abzugsverbotes für Aufwendungen und Ausgaben im
Zusammenhang mit Einkünften, die dem 25%igen Steuersatz unterliegen, verhindern (zB Verlagerung
von Betriebsausgaben bzw Werbungskosten auf Anschaffungsnebenkosten, etwa durch höhere Gebüh-
ren bei Kauf und Verkauf anstatt einer fixen Depotgebühr). Die Anschaffungsnebenkosten stellen gemäß
§ 20 Abs 2 zweiter Teilstrich nichtabzugsfähige Aufwendungen dar.

Die letzte Bewertungsregel betrifft die Ermittlung der Anschaffungskosten bei Wirtschaftsgütern und
Derivaten iSd § 27 Abs 3 und 4. Vorgesehen ist dabei der Ansatz der gewogenen durchschnittlichen
Anschaffungskosten der in zeitlicher Aufeinanderfolge erworbenen, im selben Depot liegenden Wirt-
schaftsgüter und Derivate mit derselben Wertpapierkennnummer oder ISIN (beispielsweise zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten angeschaffte Aktien desselben Unternehmens). Diese Bestimmung kommt
somit nur bei solchen Wirtschaftsgütern und Derivaten zur Anwendung, die eine Wertpapierkennnum-
mer haben und auf einem (gemeinsamen) Depot liegen. Liegen diese Voraussetzungen nicht vor (etwa
bei inhaltlich gleichen Optionen ohne Wertpapierkennnummer, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten und
zu unterschiedlichen Preisen angeschafft worden sind) soll im Fall eines entsprechenden Realisations-
tatbestandes der Steuerpflichtige eine Auswahl treffen. Aufgrund des Verweises im Abs 6 gilt diese
Bewertungsbestimmung auch für den gesamten betrieblichen Bereich (ausgenommen Körperschaften,
die unter § 7 Abs 3 KStG fallen). Weiters ist eine Ermächtigung des Bundesministers für Finanzen vor-
gesehen, die Ermittlung der steuerlichen Anschaffungskosten bei Kapitalmaßnahmen mit Verordnung
festzulegen.
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1.9.5. Regelbesteuerungsoption gemäß § 27a Abs 5 EStG

§ 27a Abs 5 enthält die derzeit in § 97 Abs 4 verankerte Regelbesteuerungsoption: Unabhängig davon,
ob die 25%ige Besteuerung bereits im Abzugsweg (§ 93) oder erst im Zuge der Veranlagung erfolgt, soll
der Steuerpflichtige wie bisher die Möglichkeit einer Veranlagung seiner Einkünfte aus Kapitalvermögen
zum allgemeinen Steuertarif erhalten. Anders als bisher unterliegen ab 2012 im Falle der Regelbesteu-
erung jedoch sämtliche Kapitaleinkünfte (einschließlich Dividenden und Substanzgewinnen aus Aktien)
dem Normalsteuersatz. Diese Regelbesteuerungsoption kann nur für sämtliche dem 25%igen Steuersatz
unterliegenden Einkünfte gemeinsam ausgeübt werden. Zur Geltendmachung eines Verlustausgleichs
bloß innerhalb der 25%-Schedule ist die Ausübung dieser Regelbesteuerungsoption allerdings nicht
nötig; wünscht der Steuerpflichtige nur einen Verlustausgleich innerhalb der mit 25% besteuerten Ein-
künfte aus Kapitalvermögen, kann er – isoliert von der in § 27 Abs 5 enthaltenen Regelbesteuerungs-
option – die Verlustausgleichsoption gemäß § 97 Abs 2 ausüben.

Die Wortfolge „und die Berücksichtigung des Alleinverdienerabsetzbetrages oder des Kinderabsetzbe-
trages“ soll nicht nur die Kürzung der zu erstattenden KESt um einen Alleinverdienerabsetzbetrag oder
Kinderabsetzbetrag bewirken, sondern auch klarstellen, dass es bei Alleinverdienern mit ausländischen
Kapitalerträgen, die grundsätzlich mit 25% zu besteuern sind, auch unter der Besteuerungsgrenze zu
einer Art Mindeststeuer kommt. Dies entspricht der bereits bestehenden Besteuerungspraxis, damit eine
Gleichstellung mit dem Vorliegen entsprechender kapitalertragsteuerpflichtiger Einkünfte sichergestellt
wird, bei denen es in Höhe des Alleinverdienerabsetzbetrages oder des Kinderabsetzbetrages ebenfalls
zu keiner KESt-Gutschrift kommen kann und insoweit ebenfalls eine Mindestbesteuerung vorliegt.

1.9.6. Verlustausgleichsoption gemäß § 97 Abs 2 EStG

In § 97 Abs 2 soll daher künftig die neue Verlustausgleichsoption geregelt werden, die nicht automa-
tisch mit der Option zur Regelbesteuerung verknüpft ist, sondern isoliert nur einem Verlustausgleich
innerhalb der 25%-Schedule im Rahmen der Veranlagung führen soll. Wünscht der Steuerpflichtige dar-
über hinaus auch die Anwendung des Regelbesteuerungstarifes, muss er künftig – zusätzlich zur Ver-
lustausgleichsoption des § 97 Abs 2 – auch die Regelbesteuerungsoption des § 27a Abs 5 ausüben. Die-
sem Zusammenspiel entsprechend soll die Verlustausgleichsoption künftig unabhängig von der Vorteil-
haftigkeit der Anwendung des Regelbesteuerungstarifs ausgeübt werden können.

Im Übrigen wurden die §§ 93 bis 97 EStG komplett neu konzipiert; auf diese Bestimmungen wird hier
nicht näher eingegangen (siehe dazu auch § 124b Z 185 und 186 EStG).

1.9.7. Betrieblicher Bereich

In § 27a Abs 6 wird schließlich festgehalten, dass die Bestimmungen des § 27a Abs 1 bis 5 auch für die
von natürlichen Personen im betrieblichen Bereich (oder im Rahmen der Einkünfte aus nichtselbständi-
ger Arbeit) erzielten Einkünfte aus der Überlassung von Kapital, aus realisierten Wertsteigerungen aus
Kapitalvermögen und aus Derivaten Anwendung finden. Der in Abs 4 Z 2 enthaltene Ausschluss von
Anschaffungsnebenkosten kommt dessen ungeachtet gemäß dem zweiten Satz dieser Vorschrift im
betrieblichen Bereich nicht zur Anwendung; die Bewertungsbestimmungen des § 6 gehen somit vor.

Damit kommt der 25%ige Steuersatz für die genannten Einkünfte auch im betrieblichen Bereich zur
Anwendung.
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1.10. „Verlustberücksichtigung“ bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung 
(§ 28 Abs 2 EStG)

Der VfGH hat mit Erkenntnis vom 30.9.2010, G 35/10, Teile des § 18 Abs 6 EStG als verfassungswidrig
aufgehoben. Nach Ansicht des VfGH bestehen allerdings keine Bedenken gegen die bestehende Rege-
lung des Verlustvortrages, wenn im Rahmen der Ermittlung der Einkünfte aus Vermietung und Verpach-
tung „für außerordentliche Wertverluste oder ungewöhnliche Kosten außerhalb des Investitionsberei-
ches“ Verteilungsregeln, wie sie der § 28 EStG bereits vorsieht, bestehen würden.

Mit der Neuregelung des § 28 Abs 2 EStG soll dieser verfassungsrechtlichen Vorgabe entsprochen wer-
den: Eine antragsgebunden Zehnjahresverteilung soll daher über den Bereich der nicht regelmäßig jähr-
lich anfallenden Instandhaltungsarbeiten hinaus für Absetzungen für außergewöhnliche technische
oder wirtschaftliche Abnutzung und damit zusammenhängen Aufwendungen („außerordentliche Wert-
verluste“ in der Diktion des VfGH) sowie für außergewöhnliche Aufwendungen, die keine Instandhal-
tungs-, Instandsetzungs- oder Herstellungsaufwendungen sind („ungewöhnliche Kosten außerhalb des
Investitionsbereiches“ in der Diktion des VfGH) vorgesehen werden. Damit ist den verfassungsrecht-
lichen Anforderungen in ausreichendem Maß entsprochen. Die Regelung soll erstmalig bei der Veran-
lagung für das Kalenderjahr 2010 anzuwenden sein (§ 124b Z 188 EStG).

1.11. Qualifizierte Beteiligung (§ 31 EStG)

Da Einkünfte aus der Veräußerung von Anteilen an Körperschaften nach dem neuen KESt-Regime
zukünftig unabhängig von Behaltedauer oder Beteiligungshöhe stets erfasst werden (§ 27 Abs 3 EStG),
kann die Bestimmung des § 31 EStG ersatzlos entfallen. Beteiligungen iSd § 31 EStG idgF sind daher
nur noch insoweit gemäß der genannten Bestimmung zu erfassen, als die Veräußerung vor dem
1.10.2011 erfolgt. In diesem Fall kann § 31 EStG iVm dem Hälftesteuersatz des § 37 Abs 4 EStG aus-
nahmsweise auch nach 2011 anzuwenden sein, wenn der (volle) Zufluss des Veräußerungserlöses erst
später eintritt. Werden derartige Beteiligungen zu einem späteren Zeitpunkt veräußert, gilt für die Ver-
äußerung bereits das neue Kapitalbesteuerungskonzept. Eine Besonderheit besteht für solche Altbetei-
ligungen jedoch insoweit, als sie von der Abzugspflicht gemäß § 93 EStG ausgenommen sind (§ 124b
Z 185 lit b EStG).

1.12. Entfall des Alleinverdienerabsetzbetrages für Steuerpflichtige ohne Kinder 
(§ 33 Abs 4 Z 1, § 33 Abs 8, § 34 Abs 7 Z 3 und § 40 EStG)

Die Berücksichtigung des Alleinverdienerabsetzbetrags für Steuerpflichtige ohne Kind(er) soll mit Ende
des Jahres 2010 auslaufen und letztmalig bei der Veranlagung für das Jahr 2010 berücksichtigt werden
(§ 124b Z 182 und Z 187 EStG). Darüber hinaus entfällt § 34 Abs 7 Z 3 EStG.

1.13. Pensionistenabsetzbetrag (§ 33 Abs 6 EStG)

Um zu vermeiden, dass Pensionsbezieher mit Pensionsbezügen von nicht mehr als 13.100 Euro im Kalen-
derjahr durch den Wegfall des Alleinverdienerabsetzbetrages Einkommenseinbußen erleiden, soll der
Pensionistenabsetzbetrag für diese Personengruppe ab 1.1.2011 (§ 124b Z 182 EStG) um den bisheri-
gen Alleinverdienerabsetzbetrag für Steuerpflichtige ohne Kinder (364 Euro) erhöht werden. Anspruchs-
voraussetzung soll – wie bisher für den Alleinverdienerabsetzbetrag – sein, dass der (Ehe-)Partner Ein-

Fuchs



Budgetbegleitgesetz 2011 – RV1. Einkommensteuergesetz 1988

20 persaldo 4/2010 2010

künfte von nicht mehr als 2.200 Euro jährlich erzielt. Der Umfang der in diese Grenze einzubeziehenden
Einkünfte entspricht dem in § 33 Abs 4 Z 1 EStG für den Alleinverdienerabsetzbetrag.

1.14. Pendlerzuschlag bei Negativsteuer (§ 33 Abs 9 EStG)

Der Höchstbetrag von derzeit 240 Euro (Pendlerzuschlag 130 Euro) soll ab 1.1.2011 (§ 124b Z 182 EStG)
auf maximal 251 Euro (Pendlerzuschlag 141 Euro) angehoben werden.

1.15. Behinderungsbedingte Mehraufwendungen des (Ehe-)Partners 
(§ 34 Abs 6 und § 35 Abs 1 EStG)

Steuerpflichtige ohne Kinder, die bisher Anspruch auf den Alleinverdienerabsetzbetrag hatten, sollen
auch weiterhin behinderungsbedingte Mehraufwendungen des (Ehe-)Partners als außergewöhnliche
Belastung ohne Selbstbehalt geltend machen können. Voraussetzung ist allerdings, dass der (Ehe-)Part-
ner Einkünfte von nicht mehr als 6.000 Euro jährlich erzielt. Diese Einkunftsgrenze entspricht dem für
den Alleinverdienerabsetzbetrag maßgebenden Grenzbetrag, somit sind auch die in § 33 Abs 4 Z 1 EStG
genannten steuerfreien Einkünfte sowie weiters endbesteuerungsfähige Kapitalerträge einzubeziehen.

Die einheitliche Einkunftsgrenze von 6.000 Euro beim Ehepartner gilt sowohl für Steuerpflichtige, die
Anspruch auf den Alleinverdienerabsetzbetrag haben, als auch für jene Personen, die keinen Anspruch
auf den Alleinverdienerabsetzbetrag haben, somit nunmehr auch für kinderlose Ehepartner Wird diese
Einkommensgrenze überschritten, können die behinderungsbedingten Mehraufwendungen im Rahmen
der Unterhaltsverpflichtung als außergewöhnliche Belastung mit Selbstbehalt geltend gemacht werden.
Die geänderten Bestimmungen sind erstmals bei der Veranlagung für das Kalenderjahr 2011 anzuwen-
den (§ 124b Z 182 EStG).

1.16. Hälftesteuersatz und Sondersteuersatz (§ 37 EStG)

Künftig sollen Einkünfte aus sämtlichen Beteiligungsveräußerungen unabhängig von Behaltedauer oder
Beteiligungsausmaß mit 25% besteuert werden können. § 37 Abs 8 EStG kann daher mit 1.10.2011 in
Hinblick auf die Übernahme aller relevanten Regelungen in den §§ 27 und 27a EStG grundsätzlich ent-
fallen. Erfolgen im Jahr 2011 Beteiligungsveräußerungen iSd § 31 EStG idgF, kommt der Halbsteuersatz
noch zur Anwendung, unabhängig davon, ob die Einkünfte noch vor 1.10.2011 oder aufgrund der
Zuflussgrundsätze erst später zu erfassen sind (§ 124b Z 184 EStG).

1.17. Einführung einer Rundungsbestimmung (§ 39 Abs 3 EStG)

Die im Bescheid ausgewiesene Abgabennachforderung oder -gutschrift soll ab der Veranlagung 2010 
(§ 124b Z 188 EStG) auf volle Euro ab- oder aufgerundet werden (Abrundung unter 0,50 Euro, Aufrun-
dung ab 0,50 Euro).

1.18. Klarstellung zur Pflichtveranlagung (§ 41 Abs 1 Z 9 und Abs 3, § 46 Abs 1 EStG)

Bisher bestand kein ausdrücklicher Veranlagungstatbestand für Lohnsteuerpflichtige, die daneben (nur)
ausländische Kapitalerträge erzielt haben, die dem festen Steuersatz von 25% unterliegen. Die Veran-
lagungspflicht ergab sich nur indirekt über die Steuererklärungspflicht des § 42 Abs 1 Z 4 EStG, die sonst
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in derartigen Fällen ins Leere gegangen wäre. Durch § 41 Abs 1 Z 9 EStG soll die Pflichtveranlagung in
derartigen Fällen ausdrücklich klargestellt werden.

Der Veranlagungsfreibetrag soll auch im Falle der Regelbesteuerung nicht mehr für Kapitalerträge gel-
ten, die – ohne diesen Antrag – grundsätzlich unter den Fixsatz von 25% fallen. Damit wird klargestellt,
dass auch für ausländische Kapitalerträge kein Veranlagungsfreibetrag zusteht und damit eine völlige
Gleichstellung mit inländischen, KESt-pflichtigen Erträgen hergestellt ist. Überdies kann die Verzichts-
regelung des § 46 Abs 1 EStG ersatzlos entfallen. In Verbindung mit dem letzen Halbsatz des § 27a 
Abs 1 EStG ergibt sich somit, dass im Falle der Regelbesteuerung auch die grundsätzlich unter den Fix-
satz von 25% fallenden Kapitalerträge zum Einkommen des Steuerpflichtigen gehören und damit jeden-
falls – entsprechend der ohnehin bereits geübten Praxis – auch in der Bescheiddarstellung im Rahmen
des Gesamtbetrags der Einkünfte und des Einkommens auszuweisen sind. Die geänderten Bestimmun-
gen sind erstmalig bei der Veranlagung für das Kalenderjahr 2012 anzuwenden (§ 124b Z 189 EStG).

1.19. Lohnkonto (§ 76 Abs 1 EStG)

Es soll klargestellt werden, dass der Arbeitgeber ab 1.1.2011 (§ 124b Z 182 EStG) das Lohnkonto spä-
testens mit dem 15. Tag des dem Beginn des Dienstverhältnisses folgenden Monates führen muss. Die
Regelung hat keine Auswirkung auf die Verpflichtung zur Anmeldung des Dienstnehmers zur Sozialver-
sicherung.

1.20. Beschränkte Steuerpflicht iZm der Besteuerung von Kapitalvermögen 
(§ 98 Abs 1 EStG)

In Zusammenhang mit der Neuordnung der Besteuerung von Kapitalvermögen sind auch Anpassungen
im Bereich der beschränkten Steuerpflicht notwendig. Dabei soll es hinsichtlich der Früchte aus Kapi-
talvermögen (die nun als „Einkünfte aus der Überlassung von Kapital“ bezeichnet werden sollen) zu kei-
nen inhaltlichen Änderungen kommen. Es sind daher lediglich die Verweise und die Terminologie in § 98
Abs 1 Z 5 lit a und b EStG entsprechend anzupassen. Einkünfte aus der Beteiligung als stiller Gesell-
schafter bzw nach der Art eines stillen Gesellschafters sollen ab 1.10.2011 (§ 124b Z 184 EStG) nicht
mehr im KESt-System, dafür aber im Wege der Abzugsteuer gemäß § 99 EStG erfasst werden (zu den
Sonderbestimmungen für Körperschaften siehe § 21 Abs 3 KStG). Daher soll dieser Tatbestand aus § 98
Abs 1 Z 5 lit a EStG herausgelöst und in lit c separat geregelt werden. Die Einschränkung, wonach
beschränkte Steuerpflicht nur gegeben ist, wenn Abzugsteuer nach § 99 EStG abzuziehen war, stellt im
Zusammenspiel mit den geplanten Änderungen des § 99 EStG sicher, dass nur Einkünfte aus inländi-
schen stillen Gesellschaften erfasst werden.

Durch die Einbeziehung der Einkünfte aus Substanzgewinnen und Derivaten ist auch eine entsprechen-
de Regelung in § 98 Abs 1 Z 5 EStG erforderlich: Die lit e soll daher künftig vorsehen, dass solche Ein-
künfte nur dann der beschränkten Steuerpflicht unterliegen, wenn es sich um die Veräußerung einer
Beteiligung an einer inländischen Kapitalgesellschaft, an der der Steuerpflichtige oder im Falle eines
unentgeltlichen Erwerbs sein Rechtsvorgänger innerhalb der letzten 5 Kalenderjahre zu mindestens 1%
beteiligt war, handelt. Damit wird die bisher in Z 8 enthaltene Regelung für Beteiligungen gemäß § 31
EStG übernommen, womit diese Ziffer entfallen kann.

Fuchs
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1.21. Abzugsteuer für Einkünfte aus der Beteiligung als echter stiller Gesellschafter
bzw nach Art eines stillen Gesellschafters (§ 99 Abs 1 Z 7 und § 100 EStG)

Ab 1.10.2011 (§ 124b Z 184 EStG) sollen Einkünfte aus der Beteiligung als echter stiller Gesellschafter
bzw nach Art eines stillen Gesellschafters nicht mehr im KESt-System erfasst werden. Zur Sicherung des
Besteuerungsanspruchs erscheint für ausländische stille Gesellschafter ein Einbezug in die Abzugsteuer
nach § 99 EStG sinnvoll. Die Abzugspflicht kann nur für die Beteiligung an inländischen stillen Gesell-
schaften gelten und die Abzugsteuer – wie schon derzeit bei nicht öffentlich angebotenen Immobilien-
fonds – 25% betragen.

1.22. Vereinheitlichung der Forschungsförderung (§ 108c EStG)

Die bisher bestehende indirekte Forschungsförderung ist durch ein Nebeneinander von Freibeträgen und
Prämien gekennzeichnet: Neben den drei Freibeträgen (so genannter „Frascati“-Forschungsfreibetrag
gemäß § 4 Abs 4 Z 4 EStG, allgemeiner Forschungsfreibetrag für volkswirtschaftlich wertvolle Erfindun-
gen gemäß § 4 Abs 4 Z 4a EStG und Forschungsfreibetrag für Auftragsforschung gemäß § 4 Abs 4 Z 4b
EStG) bestehen noch zwei Forschungsprämien, nämlich für „Frascati“-Forschung und Auftragsforschung.

Die bisherigen Forschungsfreibeträge sollen auslaufen und durch eine einzige Prämie für eigenbetrieb-
liche Forschung und Auftragsforschung mit der Maßgabe ersetzt werden, dass die eigenbetriebliche For-
schung im Inland betrieben und die Auftragsforschung vom Inland aus in Auftrag gegeben werden muss.
Die Prämie soll von 8% auf 10% erhöht werden. Die Neuregelung soll für Wirtschaftsjahre Anwendung
finden, die nach dem 31.12.2010 beginnen (§ 124b Z 180 EStG).

1.23. Übertragung von Anwartschaften auf Pensionskassen und betriebliche 
Kollektivversicherungen (§ 124 Z 5 EStG)

Nach der bisherigen Fassung der Z 5 musste sich die Mehrzahl der jeweils übertragenen Anwartschaf-
ten und Leistungsverpflichtungen auf Zusagen beziehen, die vor dem 1.1.1998 erteilt worden sind. Die-
ses Erfordernis soll gänzlich entfallen, um die Bestimmung auch für später erteilte Anwartschaften und
Leistungsverpflichtungen ohne Einschränkung anwendbar zu machen. Darüber hinaus soll die bisher vor-
gesehene Befristung mit 31.12.2010 um zehn Jahre verlängert werden.

1.24. Elektronische Datenübermittlung durch Spendenorganisationen 
(§ 124b Z 152 EStG)

Die für steuerlich absetzbare Spenden erstmalig für das Jahr 2011 vorgesehene elektronische Übermitt-
lung der Spenderdaten soll um ein Jahr verschoben werden, dh die Übermittlung erfolgt erstmalig für
Spenden des Jahres 2012 bis zum 28.2.2013.

Fuchs
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2. KÖRPERSCHAFTSTEUERGESETZ 1988

2.1. Besteuerungsvorbehalt für hybride Finanzierungsinstrumente (§ 10 Abs 7 KStG)

In § 10 KStG wird folgender Abs 7 angefügt: „Von der Körperschaftsteuer nicht befreit sind Gewinnan-
teile im Sinne des § 10 Abs. 1 Z 5 bis 7, soweit sie bei der ausländischen Körperschaft abzugsfähig sind.“
Die Neuregelung ist erstmals auf Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 31.12.2010 beginnen 
(§ 26c Z 23 lit b KStG).

Diese Vorschrift soll die doppelte Nichtbesteuerung aufgrund des Einsatzes hybrider Finanzierungsin-
strumente verhindern, welche bei grenzüberschreitenden Sachverhalten auftreten kann. Hybride Finan-
zierungsinstrumente zeichnen sich dadurch aus, dass ihre Ausschüttungen von verschiedenen Staaten
unterschiedlich qualifiziert werden („double dip“). Während die Ausschüttungen im Staat der finanzier-
ten Körperschaft zu abzugsfähigen Fremdfinanzierungszinsen führen, werden sie im Staat der finanzie-
renden Körperschaft als steuerbefreite Beteiligungserträge angesehen. Dadurch kommt es im ersten
Staat zu einer Gewinnminderung und im anderen Staat zu steuerfreien Einnahmen. Beispielsweise kön-
nen Genussrechte, Partizipationskapital, Vorzugsaktien oder gewinnabhängige Darlehen als hybride
Finanzierungsinstrumente ausgestaltet sein. Die Vermeidung der doppelten Nichtbesteuerung wird durch
eine Einschränkung der Beteiligungsertragsbefreiung erreicht.

2.2. Einschränkung der Abzugsfähigkeit von Fremdfinanzierungszinsen für 
Beteiligungserwerbe im Konzern (§ 11 Abs 1 Z 4 KStG)

§ 11 Abs 1 Z 4 KStG lautet:
„Die Zinsen in Zusammenhang mit der Fremdfinanzierung des Erwerbes von Kapitalanteilen im Sinne
des § 10. Dies gilt nicht in folgenden Fällen:
– Die Kapitalanteile gehören nicht zu einem Betriebsvermögen.
– Die Kapitalanteile sind unmittelbar oder mittelbar von einem konzernzugehörigen Unternehmen bzw

unmittelbar oder mittelbar von einem einen beherrschenden Einfluss ausübenden Gesellschafter
erworben worden.

– Bei Kapitalerhöhungen oder Zuschüssen, die in Zusammenhang mit einem Erwerb von Kapitalantei-
len iSd vorherigen Teilstrichs stehen.“

Die Neuregelung ist erstmals auf Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 31.12.2010 beginnen 
(§ 26c Z 23 lit b KStG).

Hintergrund: Seit dem Steuerreformgesetz 2005 sind Fremdfinanzierungszinsen bei Beteiligungen iSd 
§ 10 KStG steuerlich abzugsfähig. In Hinblick auf die Steuerfreiheit der Beteiligungserträge stellt dies
eine Begünstigung dar. Die Abzugsfähigkeit soll in Hinblick auf ihre Bedeutung für den Wirtschafts-
standort grundsätzlich beibehalten, unerwünschte Gestaltungen im Konzern sollen aber ausgeschlossen
werden.

Im Konzernverbund konnte die bisher bestehende Abzugsfähigkeit benutzt werden, um durch fremdfi-
nanzierte Beteiligungsverkäufe Betriebsausgaben künstlich zu generieren. In Anlehnung an den Kon-
zernausschluss bei der Firmenwertabschreibung gemäß § 9 Abs 7 KStG sollen solche Gestaltungen künf-
tig unterbunden werden.

Fuchs
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Zinsen für fremdfinanzierte Kapitalerhöhungen und Zuschüsse sollen auch weiterhin abzugsfähig blei-
ben, es sei denn, die Kapitalerhöhungen oder Zuschüsse stehen in Zusammenhang mit Beteiligungsver-
äußerungen im Konzern. Dies soll Umgehungsmöglichkeiten im Hinblick auf die Neuregelung verhindern,
wie zB die Zwischenschaltung einer eigenfinanzierten Erwerbs-Holding oder den Erwerb einer Beteili-
gung mit anschließender Kapitalerhöhung.

2.3. Nichtabzugsfähige Aufwendungen/Ausgaben (§ 12 Abs 2 KStG)

Künftig sollen bei allen nicht unter § 7 Abs 3 KStG fallenden Körperschaften für Einkünfte aus Kapital-
vermögen (Einkünfte aus der Überlassung von Kapital, Einkünfte aus realisierten Wertsteigerungen aus
Kapitalvermögen und aus Derivaten) Aufwendungen und Ausgaben nicht abgezogen werden können. Für
diese Körperschaften, die alle Einkunftsarten haben könnten, soll somit grundsätzliche Übereinstimmung
mit § 20 Abs 2 EStG bestehen. Für unter § 7 Abs 3 KStG fallende Körperschaften soll keine materielle
Änderung eintreten.

Die Neuregelung tritt mit 1.10.2011 in Kraft (§ 26c Z 23 lit a KStG).

2.4. Änderungen bei Privatstiftungen (§ 13, § 22 Abs 2 und § 24 Abs 5 Z 3 sowie 
§ 26c Z 23 lit c bis g KStG)

Die Veräußerung von Grundstücken ist bei offen gelegten Privatstiftungen nach Ablauf der Spekula-
tionsfrist bisher steuerfrei. Mit dieser Steuerfreiheit nach Ablauf der Spekulationsfrist soll dem Gedan-
ken der Fortsetzung der Rechtspersönlichkeit des Stifters Rechnung getragen werden.

Steuersystematisch richtig ist eine solche Steuerfreiheit aber nur, wenn auch der Stifter nach Ablauf der
Spekulationsfrist Grundstücke steuerfrei veräußern könnte. Dies trifft in der Regel nur auf natürliche Per-
sonen als Stifter zu, weil bei unter § 7 Abs 3 KStG fallenden Körperschaften (zB Kapitalgesellschaften)
die Veräußerung von Grundstücken immer und unabhängig von der Spekulationsfrist der Körperschaft-
steuer unterliegt. Bei natürlichen Personen sind nur Steuerpflichtige, die ihren Gewinn nach § 5 EStG
ermitteln, mit Grundstücken steuerverfangen.

Deshalb soll bei der Privatstiftung die Veräußerung von Grundstücken und Rechten iSd § 30 Abs 1 Z 1
lit a EStG immer zu Spekulationseinkünften führen, wenn zumindest einer der Stifter nach § 3 PSG eine
unter § 7 Abs 3 KStG fallende oder vergleichbare ausländische Körperschaft ist oder wenn eine unter 
§ 7 Abs 3 KStG fallende Körperschaft eine Zustiftung vorgenommen hat. Im Falle der Zuwendung eines
Grundstückes durch eine unter § 7 Abs 3 KStG fallende Körperschaft führt bereits die Zuwendung als
solche zu einer steuerwirksamen Entnahme. Diese Grundsätze gelten konsequenterweise auch für Stif-
ter oder Zustifter, die ihren Gewinn nach § 5 EStG ermitteln und unmittelbar oder mittelbar aus dem
Betriebsvermögen zuwenden. Wird der Gewinn nach § 5 EStG ermittelt, wird der Zuwendung an die Pri-
vatstiftung in aller Regel eine Entnahme ins Privatvermögen vorangehen.

Um zu vermeiden, dass die Privatstiftung Vermögen (zB Grundstücke oder Bargeld) an eine von ihr errich-
tete Privatstiftung („Substiftung“) überträgt und die Substiftung die Grundstücke oder Rechte iSd § 30
Abs 1 Z 1 lit a EStG nach Ablauf der Spekulationsfrist steuerfrei veräußert, sollen auch bei der Substif-
tung immer Spekulationseinkünfte vorliegen, wenn ihr Vermögen übertragen wird.

Fuchs
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Der Spekulationstatbestand ist erstmals auf die Veräußerung von Grundstücken und Rechten iSd § 30
Abs 1 Z 1 lit a EStG anzuwenden, die der Privatstiftung nach dem 31.12.2010 zugewendet werden und
beim Stifter oder Zustifter im Zeitpunkt der Zuwendung noch steuerverfangen wären; wendet daher der
Stifter aus dem Privatvermögen ein Grundstück zu, das er selbst vor über zehn Jahren angeschafft hat,
wird das Grundstück zuwendungsbedingt nicht steuerverfangen, weil der Stifter das Grundstück auch
steuerfrei veräußern hätte können. Der Spekulationstatbestand ist weiters erstmals auf die Veräußerung
von Grundstücken und Rechten iSd § 30 Abs 1 Z 1 lit a EStG anzuwenden, die von der Privatstiftung
nach dem 31.12.2010 angeschafft werden. Zudem erfasst werden alle Grundstücke, die bis zum Inkraft-
treten dieses Gesetzes noch steuerverfangen sind. Diese Inkrafttretensgrundsätze gelten auch für Sub-
stiftungen.

Eigennützige Privatstiftungen genießen derzeit bei bestimmten Kapitalerträgen und Beteiligungsveräu-
ßerungen einen Thesaurierungsvorteil aufgrund der niedrigen Zwischensteuer von nur 12,5%; die Zwi-
schensteuer beträgt damit derzeit nur die Hälfte der Kapitalertragsteuer und der Körperschaftsteuer. Die-
ser Thesaurierungsvorteil soll durch Anhebung der Zwischensteuer auf 25% entfallen; am System der
Zwischensteuer als Vorwegbesteuerung soll sich nichts ändern. Die zwischensteuerpflichtigen Kapital-
einkünfte werden zudem an die neuen Bestimmungen des § 27 EStG angepasst.

Hinsichtlich der geänderten Offenlegungs- und Meldeverpflichtung wird § 13 Abs 6 KStG an die bishe-
rige Verwaltungspraxis angepasst (siehe StiftR 2009 Rz 26). In diesem Zusammenhang ist darauf hinzu-
weisen, dass § 5 PSG idF BBG 2011 eine Mitteilungsverpflichtung in Hinblick auf die Begünstigten vor-
sieht.

2.5. Automatische Anpassung der KöSt-Vorauszahlungen für Privatstiftungen 
(§ 24 Abs 3 Z 3 KStG)

Das Finanzamt hat die Vorauszahlungen für Privatstiftungen iSd § 13 KStG bis 30.9.2011 für das Kalen-
derjahr 2011 und Folgejahre aufgrund der Anhebung der Zwischensteuer gemäß § 22 Abs 2 und § 24
Abs 5 Z 3 KStG entsprechend anzupassen.

2.6. Befreiung beschränkt Steuerpflichtiger der zweiten Art (§ 21 Abs 2 Z 3 KStG)

Die derzeit für bestimmte Früchte aus Kapitalvermögen bestehende Befreiung beschränkt Steuerpflich-
tiger der zweiten Art soll auch auf die dazugehörigen Substanzgewinne ausgedehnt werden.

3. UMGRÜNDUNGSSTEUERGESETZ

Hauptgesichtspunkte des Entwurfes für die Änderungen im Umgründungssteuergesetz sind die klarere
Fassung der Ausschüttungsfiktionsbestimmung in § 9 Abs 6 UmgrStG und die Erfassung von Besteue-
rungslücken.
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4. UMSATZSTEUERGESETZ 1994

4.1. Streichung der Steuerbefreiungen für die Lieferungen etc von Luftfahrzeugen
für staatliche Einrichtungen

Die bisher vorgesehenen Steuerbefreiungen für Lieferungen, Instandsetzungen etc, Vercharterung und
Vermietung sowie für die Einfuhr und den innergemeinschaftlichen Erwerb von Luftfahrzeugen, die durch
staatliche Einrichtungen verwendet werden, sind mit den gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben (Mehr-
wertsteuerrichtlinie 2006/112/EG) nicht vereinbar und müssen daher ab 1.1.2011 ersatzlos gestrichen
werden (§ 6 Abs 1 Z 10 lit c, § 6 Abs 4 Z 2, Art 6 Abs 2 Z 2 sowie § 28 Abs 36 Z 1 und 2 UStG).

4.2. Einführung des Reverse Charge-Systems für die Reinigung von Bauwerken 
(§ 19 Abs 1a UStG)

Zu den Bauleistungen, für die der Übergang der Steuerschuld auf den Leistungsempfänger nach der
Mehrwertsteuerrichtlinie zulässig ist, zählt auch die Reinigung von Bauwerken. Die Aufzählung der Bau-
leistungen im § 19 Abs 1a UStG wird daher um diese Leistung ergänzt. Der Begriff des Bauwerkes ist
wie bisher weit auszulegen. Zu den Bauwerken zählen daher ua sämtliche Hoch- und Tiefbauten (zB Stra-
ßen, Tunnels). Die Neuregelung ist auf Umsätze anzuwenden, die nach dem 31.12.2010 ausgeführt wer-
den (§ 28 Abs 36 Z 3 UStG).

5. GEBÜHRENGESETZ 1957

Im Gegenzug zur Einführung der Stabilitätsabgabe soll im Gebührengesetz 1957 die Kreditvertrags- und
Darlehensvertragsgebühr (§ 33 TP 8 und 19 GebG) abgeschafft werden. § 33 TP 8 und 19 GebG treten
mit Ablauf des 31.12.2010 außer Kraft und sind letztmalig auf Sachverhalte anzuwenden, für die die
Gebührenschuld vor dem 1.1.2011 entsteht (§ 37 Abs 28 GebG).

6. VERSICHERUNGSSTEUERGESETZ 1953

6.1. Verlängerung der Höchstlaufzeit

Die bisher neben anderen Kriterien für die Abgrenzung der Anwendung der Steuersätze von 11% und
4% maßgebliche Frist von zehn Jahren soll künftig – analog zu § 3 Abs 1 Z 15 lit a und § 27 Abs 5 Z 3
EStG – auf 15 Jahre ausgedehnt werden. Aus diesem Grund soll auch bei den Nachversteuerungstatbe-
ständen die Frist von zehn Jahren auf 15 Jahre erhöht werden. Die Änderungen sollen erstmals auf Ver-
sicherungsverträge Anwendung finden, die nach dem 31.12.2010 abgeschlossen werden.

6.2. Entfall der Befreiung der Übertragung einer direkten Leistungszusage 
an eine Pensionskasse

Die Befreiung der Übertragung einer direkten Leistungszusage an eine Pensionskasse im Versicherungs-
steuergesetz 1953 ist nicht mehr zeitgemäß und soll daher entfallen. Die Übertragung des Deckungser-
fordernisses an eine Pensionskasse soll ab 1.1.2011 versicherungssteuerpflichtig sein.
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Für die Übertragung des Deckungserfordernisses an eine Pensionskasse sollen zwei Steuersätze Anwen-
dung finden:
• Einem Steuersatz von 2,5% unterliegen solche Übertragungen, bei denen die ursprüngliche Leis-

tungszusage allen Beschäftigten oder bestimmten Gruppen von Beschäftigten gewährt wurde. Das
Gruppenmerkmal soll gewährleisten, dass allfällige Differenzierungen hinsichtlich der Leistungszusa-
ge sachlich begründet sein müssen. Die Gruppenzugehörigkeit darf sich daher nicht aus einer will-
kürlichen oder sachfremden Differenzierung ergeben. Dem Gruppenmerkmal ist damit derselbe Bedeu-
tungsinhalt beizumessen, der auch in Tatbeständen des EStG 1988 für verschiedene Steuerbefreiun-
gen vorgesehen ist (zB § 3 Abs 1 Z 13, Z 15 EStG). Die dazu bestehende Rechtsprechung und Ausle-
gungspraxis wird auch auf dieses Tatbestandsmerkmal anzuwenden sein. Die Geschäftsführer oder der
Vorstand allein sind jedenfalls schon kraft Gesetzes nicht als bestimmte Gruppe von Arbeitnehmern
anzusehen. Die leitenden Angestellten allein werden ebenfalls keine „bestimmte Gruppe“ im Sinne
dieser Bestimmung darstellen.

• Einem Steuersatz von 4% sollen solche Übertragungen unterliegen, bei denen die Gewährung der
Leistungszusage nicht jenem oben umschriebenen Objektivitätserfordernis entspricht.

7. ENERGIEABGABENVERGÜTUNGSGESETZ

Der Kreis der Anspruchsberechtigten soll – vorbehaltlich der Genehmigung durch die Europäische Kom-
mission – auf Produktionsbetriebe eingeschränkt werden (für Vergütungsanträge, die sich auf einen Zeit-
raum nach dem 31.12.2010 beziehen).

8. SONSTIGE ABGABENRECHTLICHE ÄNDERUNGEN

Neben den oben angeführten Gesetzen ergeben sich aufgrund des BBG 2011/Teil Finanzen noch folgende
wichtige gesetzliche Änderungen bzw neue Gesetze (Auswahl):

Stabilitätsabgabegesetz (StabAbgG)
Flugabgabegesetz (FlugAbgG)
EU-Quellensteuergesetz
Bewertungsgesetz 1955
Grunderwerbsteuergesetz 1987
Kapitalverkehrsteuergesetz
Feuerschutzsteuergesetz 1952
Kraftfahrzeugsteuergesetz 1992
Investmentfondsgesetz 1993
Immobilien-Investmentfondsgesetz

Fuchs

Normverbrauchsabgabegesetz 1991
Kommunalsteuergesetz 1993
Bundesabgabenordnung
Abgabenverwaltungsorganisationsgesetz 2010
Abgabenexekutionsordnung
Glücksspielgesetz
Tabaksteuergesetz 1995
Tabakmonopolgesetz 1996
Mineralölsteuergesetz 1995
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B. Änderungen im Sozialversicherungsbereich 2011

1. GEPLANTE BZW BEREITS BESCHLOSSENE ÄNDERUNGEN AB 1.1.20111

1.1. Änderung bei der Altersteilzeit (§ 27, § 79 und § 82 AlVG)

Mit 1.1.2011 soll das Zugangsalter von derzeit 53 Jahren (Frauen) bzw 58 Jahren (Männer) für die Alters-
teilzeit ins Dauerrecht übernommen werden. Geplant war eine Erhöhung des Antrittsalters bis auf 55
Jahre bei Frauen bzw 60 Jahre bei Männern (§ 82 und § 27 AlVG). Weiters soll der Kostenersatz bei der
Blockzeitregelung ab 1.1.2011 von derzeit 55% auf 50% abgesenkt werden. Die Neuregelung bezüglich
der Reduzierung des Kostenzuschusses wird nur für Altersteilzeitfälle gelten, die zur Gänze für Zeiträu-
me nach Ablauf des 31. Dezember 2010 zuerkannt werden. Die Gesetzwerdung bleibt abzuwarten.

1.2. Änderungen beim Nachkauf von Schul-, Studien- bzw Ausbildungszeiten 
(§§ 76b Abs 3, 227 Abs 3 und 658 Abs 4 ASVG, analoge Bestimmungen im GSVG
und BSVG)

Derzeit wird für den Nachkauf von Schulzeiten die 10-fache tägliche – für Studienzeiten die 20-fache täg-
liche – Höchstbeitragsgrundlage angesetzt. Diese wird dann mit einem Beitragssatz von 22,8% multipli-
ziert. Die Regierungsvorlage zum Budgetbegleitgesetz sieht hier eine Anhebung auf generell das 30-fache
der täglichen Höchstbeitragsgrundlage vor. Dies wäre im Bereich der Schulzeiten einen Verdreifachung der
Kosten – im Bereich der Studienzeiten eine Erhöhung um 50%. Die Gesetzwerdung bleibt abzuwarten.

1.3. Änderungen bei der „Hacklerregelung“ (§ 617 Abs 13 ASVG plus analoge
Bestimmungen im GSVG und BSVG)

Für männlich Versicherte ab dem Jahrgang 1954 soll das Anfallsalter auf die Vollendung des 62. Lebens-
jahres angehoben werden – für weiblich Versicherte der Jahrgänge 1959 bis 1961 auf die Vollendung
des 57., 58. und 59. Lebensjahres. Weiters soll die „Abschlagsfreiheit“ wegfallen. Für weibliche Versi-
cherte wird die Anzahl der notwendigen Beitragsmonate von 480 Monate angehoben und zwar für den
Jahrgang 1959 auf 504 Beitragsmonate; für den Jahrgang 1960 auf 516 Beitragsmonate; für den Jahr-
gang 1961 auf 528 Beitragsmonate; ab dem Jahrgang 1962 auf 540 Beitragsmonate.

Für die „neue“ Hacklerregelung sollen nur mehr Beitragsmonate auf Grund einer Erwerbstätigkeit – also
nicht mehr „nachgekaufte“ Schul- und Studienzeiten oder andere Beitragszeiten der freiwilligen Versi-
cherung – Berücksichtigung finden. (Die beschränkte Anrechnung von Kindererziehungszeiten, Präsenz-
dienst- bzw. Zivildienstzeiten sowie Zeiten des Bezuges von Wochengeld bleibt erhalten.) 

Die Gesetzwerdung bleibt abzuwarten.

1.4. Erhöhung der Beitragssätze in der PV im GSVG und BSVG 
(§ 27 Abs 2 GSVG, § 24 Abs 2 BSVG)

Mit 1.1.2011 soll der Beitragssatz in der gewerblichen Pensionsversicherung von 16,25% im Jahre 2010
auf 17,5% ansteigen. Dieses starke Ansteigen war erst für das Jahr 2015 vorgesehen.

Steiger

1) Bitte beachten Sie, dass der Artikel am 7.12.2010 erstellt wurde und es daher noch zu Änderungen kommen kann.
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Im Bereich des BSVG steigt der Beitragssatz in der Pensionsversicherung von derzeit 15% auf 15,25%
im Jahre 2011 und dann jeweils um 0,25% jährlich bis auf 16% im Jahre 2014.

Die Gesetzwerdung bleibt abzuwarten.

1.5. Ruhendmeldung der künstlerischen Tätigkeit sowie Einführung eines 
Kompetenzzentrums für Künstler bei der SVA der gewerblichen Wirtschaft 
(§ 4 Abs 1 sowie § 189a GSVG)

Mit dem KünstlerInnensozialversicherungs-Strukturgesetz wurde im § 4 Abs 1 Z 9 GSVG die Möglichkeit
der „Ruhendmeldung“ einer künstlerischen Tätigkeit eingeführt.

Weiters kommt es zur Einrichtung eines Kompetenzzentrums für Künstler bei der SVA der gewerblichen
Wirtschaft. Dieses soll Künstlern Erteilung von Auskünften in sozialversicherungsrechtlichen Belangen
sowie die Unterstützung bezüglich Melde- und Auskunftsverpflichtungen geben. Auch werden zukünftig
Anträge für den Künstlerzuschuss angenommen. Diese Regelungen wurden bereits beschlossen.

1.6. Änderungen bei den Verzugszinsen (§ 59 Abs 1 ASVG, § 35 Abs 5 GSVG)

Bisher wurden im Bereich des ASVG und GSVG die Verzugszinsen einmal jährlich festgelegt – im Jahre
2010 lag dieser Satz bei 6,01%.

Zukünftig soll die Anpassung des Zinssatzes halbjährlich erfolgen und nicht mehr an die Sekundär-
marktrendite von Bundesanleihen sondern an den von der Oesterreichischen Nationalbank verlautbar-
ten Basiszinssatz samt einem Aufschlag von acht Prozentpunkten gekoppelt sein. Der neue Zinssatz wird
dann halbjährlich verlautbart werden. Die voraussichtliche Höhe des Zinssatzes für das Jahr 2011 beträgt
8,38%. Die Gesetzwerdung bleibt abzuwarten.

1.7. Änderung bei der Reisegebührenvorschrift

Mit 1.1.2011 wird es einige Änderungen im Zusammenhang mit dem Kilometergeld geben.

• Für Motorfahrräder und Motorräder wurde bisher ein unterschiedlicher KM-Satz in Abhängig-
keit von Hubraum angesetzt (bis zu 250 cm3 0,14 Euro – über 250 cm3 0,24 Euro pro km). Ab 1.1.2011
soll nur mehr ein einheitlicher Satz von 0,24 Euro pro km zur Anwendung kommen.

• Die befristete Erhöhung des KM-Satzes bei PKWs und Kombis auf 0,42 Euro, die mit Ende 2010
ausgelaufen wäre, soll nun unbefristet gelten.

• Für den Fußweg von mehr als zwei Kilometern oder für Fahrräder gab es bisher ein Kilo-
metergeld. Dieses soll mit 31.12.2010 wegfallen.

• Ab 1.1.2011 wird für die dienstlich notwendige Mitbeförderung von Personen auf Motorrädern
und Motorfahrrädern kein KM-Geld mehr zustehen.

Die Gesetzwerdung bleibt abzuwarten.

Steiger
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2. AKTUELLE WERTE UND BEITRAGSSÄTZE 2011

Voraussichtliche SV-Werte im ASVG

Steiger

Aufwertungszahl 2011 1,021

Höchstbeitragsgrundlage täglich € 140,00

Höchstbeitragsgrundlage monatlich € 4.200,00

Höchstbeitragsgrundlage jährlich für Sonderzahlungen € 8.400,00

Höchstbeitragsgrundlage monatlich für freie DN ohne SZ; GSVG; BSVG € 4.900,00

Geringfügigkeitsgrenze täglich € 28,72

Geringfügigkeitsgrenze monatlich € 374,02

Grenzwert für DAG Dienstgeberabgabe € 561,03

Grenzbeträge für die Befreiung bzw Verminderung der AlV-Beiträge

monatliche Beitragsgrundlage Versichertenanteil

bis € 1.179,– 0%

über € 1.179,– bis € 1.286,– 1%

über € 1.286,– bis € 1.447,– 2%

über € 1.447,– 3%

Voraussichtliche Werte für die Wohnraumbewertung

Bundesland Richtwert in Euro je qm2

Burgenland € 4,47 (2010: € 4,31)

Kärnten € 5,74 (2010: € 5,53)

Niederösterreich € 5,03 (2010: € 4,85)

Oberösterreich € 5,31 (2010: € 5,12) 

Salzburg € 6,78 (2010: € 6,53)

Steiermark € 6,76 (2010: € 6,52)

Tirol € 5,99 (2010: € 5,77)

Vorarlberg € 7,53 (2010: € 7,26)

Wien € 4,91 (2010: € 4,73)
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Beitragssätze GSVG (voraussichtlich)
• Krankenversicherung aktive 7,65%
• Pensionsversicherung 17,50%
• Unfallversicherung € 8,20 p.m.
• Selbständigenvorsorge 1,53%

Die Regelbedarfsätze für den Zeitraum 1.7.2010 bis 30.6.2011 betragen

Alter Betrag in Euro

0 bis 3 Jahre 180,-

3 bis 6 Jahre 230,-

6 bis 10 Jahre 296,-

10 bis 15 Jahre 340,-

15 bis 19 Jahre 399,-

19 bis 28 Jahre 501,-

Eine vollständige Liste alle Beiträge und Werte finden Sie wie jedes Jahr als Beilage in der ersten
Ausgabe des persaldo 2011 („ÖGWT-Leitfaden Steuern und Sozialversicherung 2011“ von
Fuchs/Steiger).
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